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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe plant im Bereich des Stadtteils Ober-Eschbach die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer Weg“ (Abb. 1). Hierdurch sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Entwicklung der derzeit überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Flächen geschaffen werden. Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Ober-

Eschbach. Der Geltungsbereich ist der nachfolgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entnehmen. Der Be-

richt bezieht sich auf den Entwurf vom 31.08.2020. 

Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch 

die geplante Nutzung artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten betroffen sind. Gegebenen-

falls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG eintreten.  

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Ver-

meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. Hierbei wird der Aspekt be-

reits erfolgten Kompensation zum bereits rechtskräftigen Bebauungsplan berücksichtigt und in den 

aktuellen Bedarf integriert. 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs (gelb) zum Bebauungsplan Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer 

weg“, Stadt Bad Homburg v.d.H., Ober-Eschbach (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025). 
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Situation 

Der nördliche des Massenheimer Wegs gelegene Planungsraum umfasst überwiegend landwirtschaft-

lich genutzte Flächen. Diese stellen sich im zentralen und westlichen Teil bis auf einzelne Streuobst-

parzelle mehrheitlich als ackerbaulich genutzte Flächen. Stellenweise sind ältere Obstbäume (mit 

Baumhöhlen) sowie andere Bäume eingestreut. Im Südosten befinden sich flächige Gehölzbereiche, 

die jedoch meist aus jüngeren Bäumen gebildet werden und hierdurch keine nennenswerten Baum-

höhlen aufweisen. 

Im Südwesten des Plangebiets befindet sich bereits ein gewerblich genutzter Gebäudebestand an den 

westlich ein weiterer flächiger Gehölzbestand, der ebenfalls aus meist jüngeren Bäumen gebildet wird 

und hierdurch keine nennenswerten Baumhöhlen aufweist. Östlich angrenzend befindet sich eine neu 

angepflanzte Streuobstwiese mit noch jungen Bäumen. Hier sind zahlreiche Nistkästen angebracht. 

Im Nordwesten des Geltungsbereichs befindet sich eine alte Gärtnerei mit Gebäuden und Gewächs-

häusern. Der Nordrand des Geltungsbereichs wird in zentralen Bereich durch eine dreireihige Alle 

(Obstbäume, Speierling), im westlichen Bereich durch einen Gehölzsaum standortgerechter und stand-

ortfremder Arten (Fichten) begrenzt.  

Den Nordrand des Plangebiets bildet teilweise die nördliche, teilweise die südliche Grenze der Peter-

hofer Straße, die im Jahr 2000 zu Fuß- und Radwegen rückgebaut wurde und die von Anliegern und 

landwirtschaftlichem Verkehr mitgenutzt werden kann. Die entsiegelten ehem. Verkehrsflächen sind 

als öffentliche Grünflächen (Sukzessionsflächen mit Baumpflanzungen) entwickelt worden. Nordwest-

lich der Peterhofer Straße schließen das Wohngebiet „Brühlwiesen/ Pfarrbornweg“ sowie landwirt-

schaftlich genutzte Flächen an. 

Im Osten grenzt das Plangebiet an die ehemalige Regionalpark-Rundroute, ein landwirtschaftlicher 

Weg, der auch als lokaler Fuß- und Radweg genutzt wird. Der Weg schließt an einen Grünstreifen an, 

der westlich an den Ostring (L3057) und an die parallellaufende Bundesautobahn (BAB) 5 anschließt. 

Den südwestlichen Rand des Plangebiets bildet der Massenheimer Weg. Südlich des Geltungsbereichs 

befindet sich die städtische Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage). Auf der Südseite des Massen-

heimer Wegs befinden sich Sportanlagen (Tennis), ein Mischgebiet (MI) bestehend aus einzelnen 

Wohnhäusern und Gewerbebetrieben sowie ein Gewerbegebiet (Plangebiet Nr. 64 „Massenheimer 

Weg). 

Aus der Lage und der Verkehrssituation (Verkehr, Bebauung, Radfahrer und Spaziergänger mit Hun-

den) und der derzeitigen Nutzung des Geländes resultiert ein erkennbares und standortbedingt erheb-

liches Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewegungen). Im gesamten Eingriffsbereich sind 

Gewöhnungseffekte anzunehmen. 

Planungen 

Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2017 ist die definierte Zielsetzung der 
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Planung, für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer Weg“, 

neue Gewerbe- und Sportflächen planungsrechtlich zu sichern. 

Vorrangig soll die Ausweisung der Gewerbeflächen die Neuansiedlung von kleinen und mittelständi-

schen Gewerbe- und Handwerksbetrieben ermöglichen und dadurch ihre Bindung an den Standort Bad 

Homburg v. d. Höhe verstärken. Eine Entwicklung als Bürostandort soll ausgeschlossen werden. 

Gewerbliche Nutzungen 

Für den Bereich der gewerblichen Nutzungen soll durch den Ausschluss von konkurrierenden Nutzun-

gen (hauptsächlich Büronutzungen) und durch die Regelung zur Ausnutzung der Grundstücke dazu bei-

getragen werden, dass die Bodenpreise in einem Bereich liegen, der die Ansiedlung von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen erleichtert. Aus diesem Grunde soll eine Entwicklung als Bürostand-

ort ausgeschlossen werden. 

Das bestehende Gewerbegebiet nördlich des Massenheimer Weges (Massenheimer Weg Nr. 8-14, Be-

bauungsplan Nr. 64) wird durch den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 113 überplant. Die vorhandenen 

gewerblichen Nutzungen sollen dabei gesichert, Entwicklungsoptionen eröffnet und in einen städte-

baulichen Zusammenhang mit den neu geplanten Gewerbeflächen gebracht werden. 

Die geltenden Festsetzungen des bisher hier wirksamen Bebauungsplans Nr. 64, die vorhandenen bau-

lichen Nutzungen und ihre jeweilige immissionsrechtliche Situation sind dabei mitzubetrachten. 

Sportanlagen 

Durch den geplanten Neubau der Albin-Göhring-Halle als neues Sportzentrum wird die Sportnutzung 

in unmittelbarer Nähe des Plangebiets modernisiert und ausgebaut. Neben der bereits bestehenden 

Außensportanlage, soll auch eine ca. 1,7 ha große Fläche für Sport und Spielanlagen planungsrechtlich 

gesichert werden, um das Angebot für sportliche Nutzungen zu erweitern. 

Die Albin-Göhring-Halle ist als neues „Sportzentrum Süd“ doppelstöckig realisiert worden und kann 

somit dem Erweiterungsbedarf verschiedener Nutzergruppen nachkommen sowie die Entwicklung des 

Schul- und Vereinssports unterstützen.  

Der bestehenden Nachfrage an Flächen für sportliche Aktivitäten aller Art im südlichen Stadtgebiet der 

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe soll, neben dem in 2024 fertiggestellten Neubau der Albin-Göhring-

Halle, auch durch zwei zusätzliche Außensportflächen im Plangebiet nachgekommen werden. Zum ei-

nen soll auf der ca. 1,7 ha großen Sportfläche ein größeres Kunstrasenfeld (ca. 90 m x 60 m) und ein 

kleinerer Kunstrasenplatz (ca. 60 m x 40 m) für verschiedene Rasensportarten wie Fußball, Hockey und 

American Football realisiert werden. Beide Felder sind als Trainings- und als Wettkampfplätze vorge-

sehen. Ein Funktionsgebäude (max. 400 m²) für Geräte, Umkleiden und Toiletten sowie eine Stellplatz-

anlage für notwendige PKW-Stellplätze sollen ebenfalls auf dem Außensportgelände realisierbar sein. 

Die angestrebte Siedlungserweiterung stellt daher eine städtebauliche Ergänzung der bestehenden 

gewerblichen sowie sportlichen Strukturen im Sinne einer Arrondierung des Bebauungsgefüges im 
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nordöstlichen Bereich Ober-Eschbachs dar. 

Eine Realisierung der angestrebten Zielsetzung ist auf der Grundlage des bestehenden Planungsrech-

tes (§ 35 Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne Nr. 64, Nr. 68) nicht möglich. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 11.05.2017 den Beschluss für die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer Weg“ gem. § 2 (1) BauGB gefasst. 

Dieser schloss auch die 4,7 ha große Grünfläche zwischen dem landwirtschaftlichen Weg und der 

Ostumgehung (L3205) ein, mit dem Ziel, dort den Ausgleich für den erwarteten Eingriff zu kompensie-

ren. Da jedoch zwischenzeitlich prioritär die bestehende landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben 

soll, wird hiervon wieder Abstand genommen. Die Grünflächen östlich des landwirtschaftlichen Wegs 

in Richtung Ostring sollen auch weiterhin als Abstandsgrün zur Ortsumgehung „Ost“ dienen. Dort be-

finden sich ober- und unterirdische Fernleitungen, die von Bebauung freigehalten werden müssen bzw. 

in Bezug auf Pflanzungen stark einschränkend wirken. Die Kompensation des erwarteten Eingriffs er-

folgt anderenorts. 

Die Grünflächen sind bereits durch den Bebauungsplan Nr. 68 überplant und dienen dem Ausgleich für 

den Eingriff im Zusammenhang mit der Planung/ Herstellung der Umgehungsstraße/ Ostring. Auf eine 

Festsetzung z.B. von weiteren Ausgleichsmaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen wird daher verzich-

tet. 

Das Erfordernis einer Überplanung dieser ca. 4,7 ha großen Grünfläche wird somit obsolet und die 

Grenze des Plangebietes wird in diesem Bereich an den lokalen Fuß- und Radweg verlegt. Durch Neu-

fassung des Aufstellungsbeschlusses wird die Abgrenzung des Geltungsbereiches entsprechend vorlie-

gender Planung berichtigt. 

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der Vor-

auswahl weist der Planbereich unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstat-

tung Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Feldhamster, Reptilien und Ma-

culinea-Arten auf. Infolgedessen ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtli-

chen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die 
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artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen 

als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des An-

hangs IV, beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutz-

gebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, 

wo die betreffende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 

Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-

tional besonders geschützten Arten (ohne europäische Vogelarten) von den artenschutzrechtlichen 

Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben teilweise freigestellt (§ 44 BNatSchG). Die Belange 

dieser national geschützten Arten werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Für Europäische Vogelarten (gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie, Art. 1) gilt dies jedoch nicht. Alle Vogel-

arten werden dementsprechend in die artenschutzrechtliche Prüfung eingeschlossen. 

Zur Vereinfachung der Bewertung dieser Vogelarten wurde für Hessen eine zentrale Einstufung einge-

führt, die deren Erhaltungszustände anhand eines Ampelschemas (Vogelampel) der Staatlichen Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „ungünstig bis unzureichend“ 

(gelb) oder schlechter (rot) einstuft. Vögel mit einem günstigen Erhaltungszustand (grün) werden ent-

sprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellarischer 

Form bearbeitet. 

 

Abb. 2: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH-RL und der 

Vogelschutz-RL (Gruppen 3 und 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den weiteren nach § 7 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2 ,5 und 6). „Verantwortungsarten“ erst ab 
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Inkrafttreten einer RechtsVO nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG besonders zu prüfen. Abgeändert nach BMVBS 

(2008). Quelle: HMUKLV (2015) S. 10., verändert. 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-

ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-

führt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 

vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 
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Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 

mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutz-

rechtlichen Prüfung dokumentiert. 

1.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leit-

faden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUKLV 2015). Zur Ermittlung der artenschutz-

rechtlichen Wirkungen des Vorhabens wird eine 3-stufige Vorgehensweise gewählt: 

Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Es werden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen 

festgelegt. 

Stufe II: Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziel-

len Betroffenheit (Konfliktarten) werden zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit unter-

sucht. Dazu werden diese Arten des Untersuchungsgebietes im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung 

mittels der Prüfprotokolle (vgl. Anhang) einer Einzelfallprüfung unterzogen. Es werden Maßnahmen 

entwickelt, die als Vermeidungsmaßnahmen oder als vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) ge-

eignet sind, eine artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Beeinträchtigung nach § 44 BNatSchG ist 

zu vermeiden. Für Vogelarten, deren Erhaltungszustand in der sogenannten Ampelliste für hessische 

Brutvögel landesweit mit „grün“ (günstig) bewertet wurde, erfolgt eine vereinfachte Prüfung in tabel-

larischer Form. 
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Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Wenn erhebliche artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Beeinträchtigungen zu erwarten und 

diese durch Vermeidungsmaßnahmen nicht zu umgehen sind, ist zu prüfen, ob gem. § 45 BNatSchG 

eine Ausnahme von den Verboten des § 44 BNatSchG möglich ist. Voraussetzung für eine Ausnahme 

sind zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses sowie das Fehlen zumutbarer Alter-

nativen bei gleichzeitiger Sicherung des Erhaltungszustandes der Population einer Art. Dieses Prüfver-

fahren ist in die Art-für-Art-Betrachtung mittels der Prüfprotokolle integriert. 
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2 Artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Als mögliche Wirkfaktoren sind zunächst Veränderungen anzunehmen, die zu Habitatverlusten in den 

jeweils betroffenen Bereichen führen. Daraus ergeben sich primär ein Verlust von Fläche, Gebäuden, 

Bäumen und Gehölzen und somit von potentiellen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. Sekundär sind 

Störungen der Fauna durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Faktoren zu erwarten. Hierzu zählen 

beispielsweise Lärm-, Licht- und stoffliche Emissionen durch Bau und Betrieb, Personen- und Fahrzeug-

bewegungen durch Bau und Betrieb, Veränderungen von Lebensraumbeziehungen (z.B. Einschränkun-

gen in der Ausbreitung, Verbauen von Flugrouten), Auslösen von Effektdistanzen, direkte Beeinträch-

tigungen (z.B. Individuenverluste durch Vogelschlag an Scheiben).  

Tab. 1: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer weg“; 

Stadt Bad Homburg v.d.H., Ober-Eschbach.  

 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

baubedingt

Bauphase von                                                 

• Gebäuden                                    

• Verkehrsflächen                                    

• weiterer Infrastruktur

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs                                         

• Rodung von Bäumen und 

Gehölzen                                             

• Abriss von Gebäuden

• Lebensraumverlust und -degeneration                                                                                          

• ggf. Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• ggf. Tötung oder Verletzen von 

Individuen

Baustellenbetrieb • Lärmemissionen durch den 

Baubetrieb                                                          

• Personenbewegungen                                      

• stoffliche Emissionen (z.B. Staub) 

durch den Baubetrieb

• Störung der Tierwelt

anlagebedingt

• Gewerbegebiet (GE)                                                                     

• Flächen für Sport                                                             

• Verkehrsflächen                                                         

• weitere Infrastruktur

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs                                                         

• Verlust von Bäumen und 

Gehölzen                                                   

• Verlust von Gebäuden                                                             

• Veränderungen von 

Lebensraumbeziehungen (z.B. 

Einschränkungen in der 

Ausbreitung, Verbauen von 

Flugrouten)                                                       

• Auslösen von Effektdistanzen                                                    

• direkte Beeinträchtigungen (z.B. 

Individuenverlust durch 

Vogelschlag an Scheiben)                      

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten durch direkte 

und indirekte Effekte                                                   

• Veränderung der Habitateignung                                                   

• Tötung oder Verletzen von Individuen
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Tab. 1 [Fortsetzung]: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 113 „Gewerbegebiet Mas-

senheimer weg“; Stadt Bad Homburg v.d.H., Ober-Eschbach. 

 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Einflüsse auf das Umfeld sind durch das geplante Vorhaben und 

deren Anlagenteile für artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten mit entsprechender Sensibi-

lität in an den Planungsraum angrenzenden Bereichen denkbar. Im Planungsraum ist derzeit eine hohe 

Störungsintensität durch Lärm, Licht und Bewegungen festzustellen. Das Störungsniveau wird durch 

die Umsetzung der Planungen dennoch verstärkt werden. 

Die potentielle Betroffenheit artenschutzrechtlich besonders zu prüfender Arten kann sich daher aus 

der mit dem Vorhaben einhergehenden Abwertung der vorhandenen Lebensraumtypen mit einem 

Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten, direkten Wirkungen auf Individuen (Tötung, Verletzen) 

sowie der Auslösung von Effektdistanzen durch baubedingte Verkehrs- und Personenbewegungen mit 

resultierenden Lärm- und Lichtemissionen ergeben. Zudem sind anlage- und betriebsbedingte Wirkun-

gen denkbar. Insgesamt können die in Tabelle 1 dargestellten Wirkfaktoren mit den entsprechenden 

Auswirkungen differenziert werden. 

2.1.2 Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Arten-

gruppen 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden 

Artengruppen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswir-

kung als sinnvoll erachtet wurden.  

Fledermäuse 

In Hessen kommen 19 Fledermausarten vor, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Im Untersuchungsbereich kommen Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. Hierzu sind bei-

spielsweise Bäume und Gebäude zu rechnen, die Spalten- oder Höhlenquartiere aufweisen könnten. 

Fledermäuse reagieren durch die nachtaktive Lebensweise zwar meist unempfindlich gegenüber Stö-

rungen, jedoch reagieren sie oft sensibel auf den Verlust von wichtigen Jagdrevieren.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

betriebsbedingt

• Gewerbegebiet (GE)                                                                     

• Flächen für Sport                                                             

• Verkehrsflächen                                                         

• weitere Infrastruktur

• Lärmemissionen durch Verkehr, 

Betrieb usw.                                                         

• Personenbewegungen                                                  

• Fahrzeugbewegungen                                                           

• Lichtemissionen (Straßen- und 

Gebäudebeleuchtung, Verkehr, 

Werbung usw.)                                    

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten durch Störungen                                                   

• Veränderung der Habitateignung                                                   

• Tötung oder Verletzen von Individuen                                                          

• Störung der Tierwelt
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Die Fledermäuse stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze, Hasel-

maus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen von Feldhamster und 

Haselmaus möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Feldhamster und Haselmaus stellen potentiell betroffene Arten dar. 

Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

möglich. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. Beeinträchtigungen 

sind daher nicht auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Reptilien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 
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Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten nicht mög-

lich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist nicht möglich. 

Die Amphibien stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Käfer 

In Hessen kommen drei Käferarten vor, die im Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Heldbock, Hirschkäfer und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Käfer stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen fünf Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Grüne Flussjungfer/Keiljungfer, Asiatische Keiljungfer, Zierliche Moos-

jungfer, Große Moosjungfer und Östliche Moosjungfer auf.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Libellen stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Tagfalter und Widderchen 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen 
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ökologischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen von Maculinea-

Arten möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Maculinea-Arten stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen 

In Hessen kommen weitere artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen vor (z.B. Weich-

tiere, Fische, Krebse, Heuschrecken usw.). 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen besonders zu prüfen-

der Arten der oben genannten Artengruppen auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist nicht möglich. 

Dies Arten stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

2.1.3 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bauvorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird so-

wie kein Tötungs- oder Verletzungsverbot eintreten darf, muss die Avifauna besonders berücksichtigt 

werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell als flächendeckende Revierkartierung nach 

SÜDBECK et al. (2005). Zur Erfassung der Reviervögel und der Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von 

März bis Juli 2020 sechs Begehungen durchgeführt, bei denen die Revierpaare der vorkommenden 

Arten anhand singender Männchen erfasst wurden (Tab. 2). Als Reviere zählten nur die Teile, in denen 

ein Paar mehrmals festgestellt wurde. Außerdem konnten einige direkte Brutnachweise durch füt-

ternde Altvögel, Warnverhalten bzw. eben flügge gewordene Jungvögel festgestellt werden.  

Es wurden gezielte Untersuchungen zum Vorkommen von Eulen mittels Klangattrappen nach SÜDBECK 

et al. (2005) durchgeführt. Außerdem wurden gezielte Untersuchungen zum Vorkommen von Horsten 

in der Umgebung durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Erfassungen aus dem Jahr 2016 werden ebenfalls dargestellt. 
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Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Untersuchungen 2020 konnten im Planungsraum sowie im Umfeld 23 Arten mit 46 

Revieren als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 2, Abb. 1). Im Vergleich dazu konnten im Rahmen 

der Untersuchungen 2016 im Planungsraum sowie im Umfeld 30 Arten mit 66 Revieren als Reviervögel 

identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 3). 

Mit dem Turmfalken (Falco tinnunculus) konnte eine streng geschützte Art (BArtSchV) festgestellt wer-

den. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie konnten nicht festgestellt werden. 

Der Erhaltungszustand von Elster (Pica pica), Goldammer (Emberiza citrinella), Star (Sturnus vulgaris), 

Tannenmeise (Parus ater) und Turmfalke (Falco tinnunculus) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis 

unzureichend (Vogelampel: gelb), der von Baumpieper (Anthus trivialis), Girlitz (Serinus serinus) und 

Stieglitz (Carduelis carduelis) sogar als ungünstig bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet (Tab. 3). 

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden.  

Abbildung 3 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. Dies entspricht nicht immer 

dem Standort der Ruhe- und Fortpflanzungsstätte. 

2016  

Im Jahr 2016 wurde ein allgemein vergleichbares Artenspektrum festgestellt. Generell ist jedoch fest-

zustellen, dass artenschutzrechtlich besonders relevante Arten dieser Erfassung 2020 nicht mehr fest-

stellbar waren oder deren Status anders zu bewerten ist. Hierzu zählen Feldlerche (Alauda arvensis, 

VA: rot), Feldsperling (Passer montanus, VA: gelb), Fitis (Phylloscopus trochilus, VA: gelb), Gartenrot-

schwanz (Phoenicurus phoenicurus, VA: rot), Grünfink (Carduelis chloris, VA: gelb), Rebhuhn (Perdix 

perdix, VA: rot) und Steinkauz (Athene noctua, VA: rot) und Wacholderdrossel (Turdus pilaris, VA: gelb) 

kommen als Arten mit ungünstigem bis unzureichendem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb), mit 

unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: rot) vor. 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 19.03.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

2. Begehung 20.03.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (abends); Rebhuhn- und Steinkauzkartierung

3. Begehung 09.04.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

4. Begehung 04.05.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

5. Begehung 26.05.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

6. Begehung 10.06.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (abends); Wachtel- und Steinkauzkartierung
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Tab. 3: Reviervögel der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssitua-

tion (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach RYSLAVY et al. (2020), VSW (2014) und VSW & HGON (2016). 

 

Reviere Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art ID 2020 2016 EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 4 7 - - § * * +

Baumpieper Anthus trivialis Bp 1 - - - § V 2 -

Blaumeise Parus caeruleus Bm 2 1 - - § * * +

Buchfink Fringilla coelebs B 3 1 - - § * * +

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 1 - ! - § * * +

Elster Pica pica E 2 1 - - § * * o

Feldlerche Alauda arvensis Fl - 1 ! - § 3 3 -

Feldsperling Passer montanus Fe - 1 ! - § V V o

Fitis Phylloscopus trochilus F - 2 - - § * * o

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg 2 3 ! - § * * +

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr - 1 !! Z § * 3 -

Gimpel Pyrrhula pyrrhula Gim - 1 - - § * * +

Girlitz Serinus serinus Gi 2 - ! - § * * -

Goldammer Emberiza citrinella G 1 - - - § * V o

Grünfink Carduelis chloris Gf - 1 - - § * * o

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 2 2 - - § * * +

Haussperling Passer domesticus H 1 [N] - - § V * +

Heckenbraunelle Prunella modularis He - 3 - - § * * o

Jagdfasan Phasianus colchicus Fa - 1 - - § - - n.b.

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 1 - - - § * * +

Kohlmeise Parus major K 4 5 - - § * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 2 4 - - § * * +

Nachtigall Luscinia megarhynchos N 3 5 - - § * * +

Rebhuhn Perdix perdix Re - 1 ! - § 2 2 -

Ringeltaube Columba palumbus Rt 2 3 - - § * * +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 3 4 - - § * * +

Singdrossel Turdus philomelos Sd 1 1 - - § * * +

Star Sturnus vulgaris S 1 1 - - § 3 V o

Steinkauz Athene noctua Stk [N] 1 ! - §§ V V o

Stieglitz Carduelis carduelis Sti 1 4 - - § * 3 -

Sumpfmeise Parus palustris Sum - 1 - - § * * +

Tannenmeise Parus ater Tm 1 1 - - § * * o

Turmfalke Falco tinnunculus Tf 1 1 - - §§ * * o

Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd - 2 ! - § * * o

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z - 1 - - § * * +

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 5 5 - - § * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung

Erhaltungs-

zustand 

Hessen

[N] = Nahrungsgast  
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Abb. 3: Reviervogelarten im Geltungsbereich (gelb) 2020 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025). 
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Unterscheide im Artenspektrum 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlich besonders relevanten Arten sind Unterschiede feststellbar. Diese 

sind einerseits auf Habitatveränderungen im Plangebiet andererseits auf ein erweitertes Untersu-

chungsgebiet zurückzuführen. Zudem sind natürliche Schwankungen und Revierverschiebungen anzu-

nehmen. 

Feldlerche, Feldsperling, Fitis, Gartenrotschwanz, Gimpel, Grünfink, Heckenbraunelle, Jagdfasan, Reb-

huhn, Sumpfmeise, Wacholderdrossel und Zaunkönig konnten in der aktuellen Erfassung trotz inten-

siver Nachsuche nicht wiedergefunden werden. 

Der Steinkauz wurden 2016 als Reviervogel eingestuft. Aufgrund der aktuellen Beobachtungen wurden 

die Art als Nahrungsgast eingestuft 

Baumpieper, Dorngrasmücke, Girlitz und Klappergrasmücke wurden 2016 nicht festgestellt. Aufgrund 

der aktuellen Beobachtungen wurden die Arten als Reviervogel eingestuft.  

Der Haussperling wurde 2016 als Nahrungsgast eingestuft. Aufgrund der aktuellen Beobachtungen 

wurden die Arten als Reviervogel eingestuft.  

b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Untersuchungsraum und 

angrenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab.4, Abb. 4).  

Hierbei konnten mit Grünspecht (Picus viridis), Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus), 

Schwarzmilan (Milvus migrans) und Steinkauz (Athene noctua) streng geschützte Arten (BArtSchV) 

festgestellt werden. Zudem stellen Rotmilan und Schwarzmilan Arten des Anhangs I der EU-Vogel-

schutzrichtlinie dar.  

Der Erhaltungszustand von Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus) und Steinkauz 

(Athene noctua) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb) bewertet. 

Der Graureiher stellt eine gefährdete Zugvogelarten nach Art. 4.2 der Vogelschutzrichtlinie dar. 

Die 2016 noch festgestellte Türkentaube wurde 2020 nicht mehr beobachtet. 

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden. 
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Abb. 4: Nahrungsgäste im Geltungsbereich (gelb) und Untersuchungsraum (schwarz) 2023 (Bildquelle: Hessi-

sches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 

04/2025). 
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Tab. 4: Nahrungsgäste der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssi-

tuation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach HÜPPOP et al. (2013), RYSLAVY et al. (2020), VSW (2014) und VSW 

& HGON (2016). 

 

2.1.3.3 Faunistische Bewertung 

Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als Siedlungsbereich mit im Norden angrenzen-

dem Waldbereich und im Osten angrenzendem Offenland mit der zu erwartenden Avifauna anzuse-

hen. Wertgebend sind die vorkommen von Baumpieper, Elster, Girlitz, Goldammer, Star, Steinkauz, 

Stieglitz, Tannenmeise und Turmfalke. Die angetroffenen Nahrungsgäste entsprechen dem zu erwar-

tenden Spektrum, wobei mit Grünspecht, Mäusebussard, Rotmilan, Schwarzmilan und Steinkauz 

streng geschützte Vogelarten den Planungsraum und dessen Umfeld als Jagd- und Nahrungsraum nut-

zen. 

Baumpieper 

2016: - 

2020: Ein Revier des Baumpiepers konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Aufgrund der schlech-

ten Zukunftsaussichten werden somit entsprechende, für den Baumpieper geeignete, Gehölzpflanzun-

gen zur langfristigen Sicherung des Bestandes notwendig. Hierzu sind primär ausreichend dimensio-

nierte und funktional nutzbare Gehölzbestände anzulegen oder Pflanzungen von Einzelbäumen 

Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art ID 2020 2016 EU D D Hessen

Bachstelze Motacilla alba Ba N N - - § * * * +

Dohle Coloeus monedula D N N - - § * * * +

Eichelhäher Garrulus glandarius Ei N N - - § * * * +

Graureiher Ardea cinerea Grr N - - Z § * * * +

Grünspecht Picus viridis Gü N N !! & ! - §§ * * - +

Mäusebussard Buteo buteo Mb N N ! - §§ * * * o

Nilgans Alopochen aegyptiaca Nig N - - - § - - - n.b.

Rabenkrähe Corvus corone Rk N N ! - § * * * +

Rotmilan Milvus milvus Rm N N !!! & !! I §§ * V 3 o

Schwarzmilan Milvus migrans Swm N - - I §§ * * * +

Steinkauz Athene noctua Stk N [R] ! - §§ V V - o

Straßentaube Columba livia f. 

domestica

Stt N - - - - - - - n.b.

Türkentaube Streptopelia decaocto Tt - N - - § * 2 * -

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung Zugvögel

Erhaltungs-

zustand 

Hessen

[R] = Reviervogel
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durchzuführen. Diese müssen die artspezifischen Ansprüche entsprechend abdecken. Konkrete Ab-

schätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Elster 

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Ein Revier der Elster konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen.  

Aufgrund der großen Toleranz der Elster hinsichtlich der Brutplatzwahl werden Kompensationsmaß-

nahmen als nicht notwendig eingestuft (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Feldlerche 

2016: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit) 

2020: - 

Feldsperling 

2016: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit). 

2020: - 

Gartenrotschwanz 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, erfolgreich umgesetzt). 

2020: - 

Girlitz 

2016: - 

2020: 2 Reviere außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit, Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Goldammer 

2016: - 

2020: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit, Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Gartenrotschwanz 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, erfolgreich umgesetzt). 

2020: - 

Star 

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Der Star konnte mit einem Revier im Geltungsbereich festgestellt werden. Baumfällungen, Ro-

dungsarbeiten oder Eingriffe in den Gebäudebestand können zu einem Verlust von zwei Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen.  

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind entsprechende Kompensationmaßnahmen 
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umzusetzen. Hierzu zählt kurzfristig das Anbringen von Nistkästen. Diese müssen die artspezifischen 

Ansprüche entsprechend abdecken. Mittel- und langfristig ist es jedoch empfehlenswert Ausgleichs-

flächen zu schaffen, die die Funktion übernehmen. Hierzu sind primär ausreichend dimensionierte und 

funktional nutzbare Gehölzbestände anzulegen. 

Konkrete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrecht-

lichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Steinkauz 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, erfolgreich umgesetzt). 

2020: Nahrungsgast 

Stieglitz 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, Umsetzung unklar), 4 weitere Re-

viere im Umfeld. 

2020: Ein Revier des Stieglitzes konnte im Geltungsbereich festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Aufgrund der schlech-

ten Zukunftsaussichten werden somit entsprechende, für den Stieglitz geeignete, Gehölzpflanzungen 

zur langfristigen Sicherung des Bestandes notwendig. Hierzu sind primär ausreichend dimensionierte 

und funktional nutzbare Gehölzbestände anzulegen oder Pflanzungen von Einzelbäumen durchzufüh-

ren. Diese müssen die artspezifischen Ansprüche entsprechend abdecken. Konkrete Abschätzungen 

zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art 

Prüfung, Prüfbögen). 

Tannenmeise 

2016: - 

2020: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit, Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Turmfalke 

2016: 1 Revier außerhalb des Eingriffsbereichs (ohne Betroffenheit). 

2020: 1 Revier außerhalb des Eingriffsbereichs (ohne Betroffenheit, Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Wacholderdrossel 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, Umsetzung unklar), 4 weitere Re-

viere im Umfeld. 

2020: - 

Allgemein häufige Arten 

Generell können Eingriffe in Gehölzbereiche und Gebäude einen Verlust von Ruhe- und Fortpflan-

zungsstätten bedingen und dadurch neben der direkten Gefahr von Individuenverlusten zu einer 
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erheblichen Verschlechterung der Habitatbedingungen führen. Diese können von den ungefährdeten 

Arten im Allgemeinen durch das Ausweichen in Alternativhabitate in der Umgebung ausgeglichen wer-

den. 

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen unmittelbares Umfeld stellt für mit Grünspecht, Mäusebussard, Rotmi-

lan, Schwarzmilan und Steinkauz ein gelegentlich frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch 

die aktuelle Nutzung finden die Nahrungsgäste insgesamt mäßige Bedingungen vor. Es kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum 

aufweisen und im Falle einer intensiveren Nutzung auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. 

Entsprechend geeignete Strukturen kommen beispielsweise im Bereich des südlich angrenzenden re-

naturierten Flugfelds sowie in anderen Bereichen im Umfeld des Planungsraums in ausreichender 

Größe vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Populationen bedingen könnte. Lärmemissionen 

sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden Beeinträchtigun-

gen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und klingt nach Ab-

schluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Reviervögel 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen werden 

die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Vogelarten im Zuge der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung näher betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf Baumpieper, Elster, Girlitz, Goldammer, Star, 

Stieglitz, Tannenmeise und Turmfalke. 

2.1.4 Fledermäuse 

Da alle Fledermausarten in Anhang IV der FFH-Richtlinie stehen und dementsprechend zu den nach § 7 

BNatSchG streng geschützten Tierarten zählen, müssen deren Belange bei Eingriffsplanungen gemäß 

§ 13 BNatSchG und wegen den allgemeinen Vorgaben des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG beson-

ders berücksichtigt werden.  

2.1.4.1 Methoden  

Die Feldbestimmung und systematische Erfassung von Fledermausvorkommen mit Hilfe von Detekto-

ren wurde seit Beginn der 1980er Jahre zunehmend verbessert. Heute nimmt die Detektorarbeit in der 

Erfassung von Fledermausvorkommen eine zentrale Rolle ein. Als Grundlage dienen neben der exakten 

Beschreibung der Rufsequenzen unter bestimmten Verhaltenssituationen, die Weiterentwicklung der 

Aufnahme- und Analysetechniken sowie die methodische Weiterentwicklung der systematischen Er-

fassung und Bewertung von Fledermausvorkommen in der Landschaft. 

Im Untersuchungsgebiet wurden sechs Detektorbegehungen durchgeführt (Tab. 5). Während der Be-

gehungen wurde jeder mit dem Detektor wahrnehmbare Ruf protokolliert und verortet. Als Detektor 
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wurde das Modell Echo Meter Touch 2 Pro (Wildlife Acoustics) eingesetzt. Die Feldbestimmung er-

folgte nach folgenden Kriterien:  

● Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe. 

● Größe und Flugverhalten der Fledermaus. 

● Allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeitpunkt. 

Im Untersuchungsbereich wurden zudem Untersuchungen mittels Bat-Recorder durchgeführt (Tab. 5). 

Hierbei wurde das Modell Song Meter Mini Bat der Firma Wildlife Acoustics eingesetzt. Bat-Recorder 

haben den Vorteil, dass sie die Rufe von Fledermäusen über längere Zeiträume automatisch erfassen. 

Hierdurch werden zufällige Aktivitätsschwankungen ausgeglichen. Gleichzeitig erhöht sich die Nach-

weiswahrscheinlichkeit für weniger aktive Arten und für zeitlich begrenzte Vorkommen (z. B. Transfer-

flüge). Die Auswertung der Aufnahmen wurde mit Hilfe von KALEIDOSCOPE PRO 5 und SKIBA (2009) durch-

geführt.  

Tab. 5: Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen. 

 

2.1.4.2 Ergebnisse  

Im Untersuchungsraum konnten durch die akustische Erfassung drei Fledermausarten nachgewiesen 

werden (Tab. 6, 7, 8, Abb. 5). Hierbei handelt es sich um die häufig anzutreffende und synanthrope 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und den 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri). 

Hinsichtlich des Artenspektrums sind gegenüber der Erfassung von 2016 keine Unterschiede feststell-

bar.  

Tab. 6: Fledermausarten der Untersuchungen, deren Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszu-

stand. Angaben nach BFN (2019), BNATSCHG (2021), EIONET (2013-2018), DIETZ et.al. (2023) und MEINIG et.al. 

(2020). 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 10.06.2020 Detektorbegehung

2. Begehung 07.07.2020 Detektorbegehung

3. Begehung 27.08.2020 Detektorbegehung

BAT-Recorder 10.06.-15.06.2020 Automatische Langzeiterfassung

BAT-Recorder 01.07.-07.07.2020 Automatische Langzeiterfassung

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV §§ G 2 + o o

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri IV §§ D 2 o o -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ * 3 + + o

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH-Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 5: Potentielle Quartierbäume für Fledermäuse im Untersuchungsgebiet im Jahr 2020 (Bildquelle: Hessisches 

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025). 
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Tab. 7: Häufigkeit der Fledermausarten im Untersuchungsraum während der Erfassungen im Jahr 2020. 

 

Tab. 8: Quartierpräferenzen der Fledermausarten. Angaben nach DIETZ et al. (2007) & SKIBA (2009). 

 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung 

Der Planungsraum erweist sich als regelmäßig genutzter Lebensraum für Fledermäuse. Hierbei nutzt 

insbesondere die Zwergfledermaus das Plangebiet als Jagdgebiet.  

Insgesamt zeigt sich, dass das Plangebiet und dessen Umfeld offensichtlich als Transferraum genutzt 

wird. Starke Aktivitäten wurden entlang der Petershofer Straße im nördlichen Teil und an den Verbin-

dungen im Nord-Süd-Richtung beobachtet.  

Das Plangebiet weist im Gebäudebestand Qualitäten für Quartiere auf. Der hohe Anteil gebäudeasso-

ziierter Fledermausarten deutet darauf hin, dass sich im Bestand Quartiere befinden. Quartiere baum-

bewohnender Fledermausarten können im Plangebiet nicht generell ausgeschlossen werden, da Höh-

lenbäume oder Bäume mit anderen Quartiervoraussetzungen (z.B. abstehende Borke, Risse, Blitzschä-

den usw.) vorkommen.  

Erwartungsgemäß wird das Gebiet von den nachgewiesenen Arten unterschiedlich genutzt. 

Breitflügelfledermaus 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Breitflügelfledermaus wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche 

Detektor Recorder

Trivialname Art 10.06.20 07.07.20 27.08.20 10.06.-15.06.20 01.07.-07.07.20

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus - - - - I

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri - - - I -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV III III IV IV

Häufigkeit

I = Einzelfund   II = selten   III = häufig   IV = sehr häufig

Trivialname Art Sommerquartier Wochenstube Winterquartier

Breitflügel-

fledermaus

Eptesicus 

serotinus

Giebelbereich von 

Gebäuden, Schlössern, 

Kirchen, in Gebäude-

spalten und hinter 

Fensterläden, 

Fasadenverkleidungen

wie Sommerquartier vorwiegend in 

Gebäuden, aber auch 

Baum- und Felshöhlen, 

Gesteinsspalten, Stollen 

und Geröll

Kleinabendsegler Nyctalus 

leisleri

meist Baumhöhlen, 

Fledermauskästen und 

selten an Gebäuden

wie Sommerquartier Baumhöhlen oder 

Hohlräume von 

Gebäuden

Zwergfledermaus Pipistrellus 

pipistrellus

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden), 

Bäume (Ritzen und 

hinter Borke, Höhlen)

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 

Gebäude (Spalten, Ritze, 

hinter Fassaden), Keller, 

Steinbrüche
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Verschlechterung der Habitatvoraussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. 

Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen 

bleibt daher bestehen.  

Erhebliche Störungen können für die Breitflügelfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfind-

lichkeit ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich 

weiterhin zu vermeiden.  

Kleinabendsegler 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Der Kleinabendsegler wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche Verschlechterung 

der Habitatvoraussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. 

Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen 

bleibt daher bestehen.  

Erhebliche Störungen können für die Breitflügelfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfind-

lichkeit ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich 

weiterhin zu vermeiden.  

Zwergfledermaus 

2010: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Zwergfledermaus wurde regelmäßig jagend im gesamten Plangebiet festgestellt. Transferrouten 

sind anzunehmen. Durch die vorliegende Planung mit großen Grünflächen und einem Erhalt der anzu-

nehmenden Transferrouten kann eine erhebliche Verschlechterung der Habitatvoraussetzungen aus-

geschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen 
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bleibt daher bestehen.  

Erhebliche Störungen können für die Zwergfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfindlichkeit 

ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich weiterhin 

zu vermeiden.  

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen werden 

alle im Gebiet vorkommenden Arten im Zuge der anschließenden artenschutzrechtlichen Überprü-

fung näher betrachtet. 

2.1.5 Haselmaus 

Die Haselmaus gehört zu den streng geschützten Arten laut Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richt-

linie [92/43/EWG]. Zum Auffinden von Lebensräumen wurden die vorhandenen Gehölzbereiche auf 

das Vorkommen untersucht. 

2.1.5.1 Methode 

Zur Kartierung der Haselmaus wurden an besonders vielversprechenden Standorten mit einem ausrei-

chenden Angebot von Gehölzen sogenannte Nesting-Tubes ausgebracht (Abb. 8).  

Hierbei handelt es sich um ca. 25 cm lange Röhren, die an einer Seite verschlossen sind. Haselmäuse 

und andere Bilche nutzen diese gerne als Zwischenquartiere und legen dort kleine Nester an. Da Ha-

selmäuse tagsüber schlafen, können die Tiere durch eine Kontrolle am Tage leicht erfasst werden. Die 

Haselmaus wurde von April bis Oktober 2020 untersucht (Tab. 9). Die Standorte an denen die Nesting-

Tubes installiert wurden, zeigt Abbildung 7. 

Neben der passiven Erfassung mittels Nesting-Tubes wurden die im Plangebiet und in den Randzonen 

angetroffenen Gehölze regelmäßig auf Freinester und Spuren, die auf die Anwesenheit der Haselmaus 

hindeuten (z.B. charakteristisch angenagte Nüsse) abgesucht. 

 
Abb. 6: Nesting-Tube (Beispiel).  
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Abb. 7: Nesting-Tubes/Haselmaus im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Kli-

maschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025).  
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Tab. 9: Begehungen zur Erfassung der Haselmaus. 

 

2.1.5.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung 

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum keine Haselmäuse oder andere Bilche 

nachgewiesen werden. In keinem der Nesting-Tubes wurden Nester, die für die Anwesenheit der Bil-

che sprechen gefunden.  

Aufgrund der fehlenden Nachweise der Haselmaus wird diese in der artenschutzrechtlichen Betrach-

tung nicht weiter berücksichtigt.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

2.1.6 Feldhamster 

Der Feldhamster (Cricetus cricetus) unterliegt nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, An-

hang IV) strengen Schutzvorschriften. Auch auf nationaler Ebene (BArtSchV § 1) zählt er nicht nur zu 

den besonders geschützten Arten, sondern ist sogar streng geschützt. Die aktuelle Bestandssituation 

in Deutschland ist von Zusammenbrüchen der Populationen, Arealverlusten und damit einer zuneh-

menden Verinselung der Vorkommen gekennzeichnet. Heute wird der Feldhamster auf der Roten Liste 

der gefährdeten Tiere der Bundesrepublik Deutschland als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Diese Rückgänge sind auch in Hessen während der letzten Jahrzehnte zu verzeichnen, der Rote-Liste-

Status stuft die Art als „gefährdet“ ein. 

Heute findet man Vorkommen des Feldhamsters überwiegend auf Getreideäckern, die Lebensraum 

und Nahrung zugleich darstellen, aber auch auf benachbarten Wiesen und Brachen, auf denen durch-

aus auch Bauten auftreten können (geringere Störung durch Bodenbearbeitung). Gefährdungsursa-

chen sind neben dem Mangel an ungestörten Randstrukturen vor allem landwirtschaftliche Bearbei-

tungsmethoden sowie Zerschneidung der Lebensräume. Im Rahmen der Erhebung faunistischer Daten 

wurde eine Erfassung durch das mehrmalige Absuchen des Planungsraums nach Bauten durchgeführt.  

2.1.6.1 Methode 

Der Nachweis von Bauten der Feldhamster gelingt am besten in den Monaten April und Mai sowie als 

Sommerbegehung auf den noch unbearbeiteten Stoppeläckern im Juli und August. Im Frühjahr öffnet 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 19.03.2020 Ausbringen der Nesting-Tubes

2. Begehung 09.04.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

3. Begehung 04.05.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

4. Begehung 26.05.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

5. Begehung 07.07.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

6. Begehung 27.08.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

7. Begehung 30.10.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes
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der Hamster seinen Winterbau und die Vegetation ist noch niedrig. Hinweise auf einen besetzten Bau 

liefert ein so genannter Fraßkreis. Die Röhre selbst ist bei einem Hamsterbau mindestens 6 cm im 

Durchmesser und fällt 40 cm senkrecht ab. Im Sommer geben zudem noch größere Erdhaufen und bis 

zu 10 Eingänge in einem Radius von 8 m Hinweise auf ein aktuelles Vorkommen. Am besten gelingt der 

Sommernachweis von Feldhamstern nach der Ernte im Juli, da die Felder dann wesentlich leichter zu 

begehen sind. 

Die Aufnahmen wurden durch das Suchen der Bauten des Feldhamsters in einer Frühjahrskartierung 

und einer Nacherntekartierung durchgeführt. (Tab. 10). 

Tab. 10: Begehungen zur Erfassung des Feldhamsters. 

 

2.1.6.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung  

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum lediglich verschiedene Mäusebauten 

nachgewiesen werden. Hinweise auf das Vorkommen des Feldhamsters konnten allerdings nicht ge-

funden werden.  

Aufgrund der fehlenden Nachweise des Feldhamsters wird diese in der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung nicht weiter berücksichtigt.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

2.1.7 Reptilien  

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.7.1 Methoden  

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von April bis Juli 2020 unter-

sucht (Tab. 11). Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den Übergangsbereichen, die an 

Gehölze oder ähnliche Strukturen anschließen und die als Verstecke dienen könnten. Einerseits findet 

sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für Reptilien und andererseits 

nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Sonnenbaden. Die Begehungen erfolg-

ten an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten bei jeweils gutem Wetter. Damit können aktivi-

tätsbedingte Unterschiede der Tiere ausgeglichen werden. 

Zur Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit wurden Reptilienquadrate (ca. 80 x 80 cm) aus 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 03.04.2020 Absuchen des Plangebiets (Frühjahr)

2. Begehung 02.08.2020 Absuchen des Plangebiets (Nachernte)

3. Begehung 10.08.2020 Absuchen des Plangebiets (Nachernte)
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Dachpappe eingesetzt (Abb. 8). Diese erwärmen sich besonders schnell und bieten den wechselwar-

men Tieren besonders gute Bedingungen. Durch die steinähnliche Oberfläche werden diese zudem 

besonders gerne angenommen. Die Standorte, an denen die Reptilienquadrate platziert wurden, zeigt 

Abbildung 9.  

Tab. 11: Begehungen zur Erfassung der Reptilien.  

 

2.1.7.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung  

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum trotz intensiver Nachsuche keine Repti-

lien nachgewiesen werden. Aufgrund der fehlenden Nachweise werden Reptilien in der artenschutz-

rechtlichen Betrachtung nicht weiter berücksichtigt.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

 
Abb. 8: Reptilienquadrat als künstliches Habitatelement (Beispiel). 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 19.03.2020 Übersichtsbegehung, Ausbringen der Reptilienquadrate

2. Begehung 09.04.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

3. Begehung 04.05.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

4. Begehung 26.05.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

5. Begehung 07.07.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

6. Begehung 14.07.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate
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Abb. 10: Reptilien im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025). 
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2.1.8 Maculinea-Arten 

Viele der heimischen Tagfalter sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind sehr 

viele Tagfalter auf nationaler (BArtSchV) sowie teils auf internationaler Ebene (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] der Europäischen Union) geschützt. 

2.1.8.1 Methode 

Zur Bestandserfassung der Maculinea-Arten wurde der Untersuchungsraum zur Flugzeit begangen 

(Tab. 12). Hierzu wurde die Vegetation im gesamten Untersuchungsbereich kontrolliert. Die Begehung 

erfolgte zur Flugzeit der Falter bei gutem Wetter.  

Ergänzend zur Kontrolle auf das Vorkommen von Maculinea-Arten wurde das Untersuchungsgebiet 

auf das Vorkommen des Großen Wiesenknopfs abgesucht.  

Tab. 12: Begehungen zur Erfassung von Maculinea-Arten. 

 

12.1.8.2 Ergebnisse und Faunistische Bewertung 

Im Untersuchungsgebiet konnte der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) nachgewiesen wer-

den. Dieser trat zur Flugzeit der Maculinea-Arten blühend auf (Abb. 11). Trotz intensiver Nachsuche 

wurden jedoch keine Maculinea-Arten (M. nausithous, M. teleius) festgestellt. Aufgrund der fehlenden 

Nachweise werden Maculinea-Arten in der artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter berück-

sichtigt.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 14.07.2020 Absuchen des Plangebiets

2. Begehung 23.07.2020 Absuchen des Plangebiets

3. Begehung 02.08.2020 Absuchen des Plangebiets
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Abb. 11: Großer Wiesenknopf im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 04/2025). 
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2.2 Stufe II: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen  

In die Stufe II des Verfahrens wurden folgende Arten der untersuchten Tiergruppen aufgenommen: 

a) Vögel 

Von den im Rahmen der faunistischen Untersuchungen nachgewiesenen Reviervogelarten wurden 

Baumpieper, Elster, Girlitz, Goldammer, Star, Stieglitz, Tannenmeise und Turmfalke detailliert be-

trachtet. Die nachfolgenden Prüfungen von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigun-

gen und eventuelle Ausnahmeverfahren werden aufgrund des unzureichenden bis ungünstigen bzw. 

schlechten Erhaltungszustands (Vogelampel: gelb, rot) oder „streng geschützten“ Arten (BArtSchV) als 

ausführliche Art-für-Art-Prüfung (inkl. Prüfbögen) durchgeführt. 

Reviervogelarten und Nahrungsgäste mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) werden 

entsprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellari-

scher Form bearbeitet (Kap. 2.2.1). 

Für Nahrungsgäste, die nach BArtSchV „streng geschützt“ sind oder deren Erhaltungszustand als unzu-

reichend bis ungünstig bzw. schlecht (Vogelampel: gelb, rot) eingestuft werden oder die im Anhang I 

der EU-Vogelschutzrichtlinie genannt werden, sind Sachverhalte oft nicht eindeutig zuzuordnen, da 

das „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL nur dann eintritt, wenn diese Störung an den Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt. Auf eine Art-für-Art-Prüfung 

wird daher bei diesen Arten verzichtet und stattdessen eine tabellarische Bewertung vorgenommen 

(Kap. 2.2.2). Sollten sich im Zusammenhang Hinweise ergeben, dass Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 

2 (Erhebliche Störung) oder Nr. 3 (Mittelbare Berührung, vgl. TRAUTNER 2020, S. 61) eintreten könnten, 

werden die betroffenen Vogelarten in die Art-für-Art Prüfung aufgenommen. 

b) Fledermäuse 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnten im Planungsgebiet Breitflügelfledermaus, 

Kleinabendsegler und Zwergfledermaus nachgewiesen werden. Da alle heimischen Fledermausarten, 

aufgrund deren Status als streng geschützte FFH-Anhang IV-Art zu den artenschutzrechtlich besonders 

zu prüfenden Arten gerechnet werden müssen, betrachten die nachfolgenden Schritte die Prüfungen 

von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfah-

ren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2015) als Art-für-Art-Prüfung 

durchgeführt. Zur besseren Übersicht erläutert eine tabellarische Darstellung die Resultate der Prü-

fung hinsichtlich der berücksichtigten Prüffaktoren sowie der Maßnahmen. 

c) Haselmaus 

Aufgrund der fehlenden Nachweise der Haselmaus werden diese in der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung nicht weiter berücksichtigt.  

d) Feldhamster 

Aufgrund der fehlenden Nachweise des Feldhamsters werden diese in der artenschutzrechtlichen 
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Betrachtung nicht weiter berücksichtigt.  

e) Reptilien 

Aufgrund der fehlenden Nachweise von Reptilien werden diese in der artenschutzrechtlichen Betrach-

tung nicht weiter berücksichtigt.  

f) Maculinea-Arten 

Aufgrund der fehlenden Nachweise von Maculinea-Arten werden diese in der artenschutzrechtlichen 

Betrachtung nicht weiter berücksichtigt.  

2.2.1 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand 

Für Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) wird aufgrund ihrer Häufigkeit 

und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin ge-

wahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezo-

gen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG).  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) kann 

für die betroffenen Arten nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden (Tab. 13). Hierbei sind folgende generelle Maßnahmen umzusetzen:  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. 

• Bei Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah 

vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollie-

ren sowie eine ökologische Baubegleitung durchzuführen.  

• Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sind gemäß § 37 Abs. 3 

HeNatG großflächige Glasfassaden zu vermeiden. Dort wo sie unvermeidbar sind, ist die Durch-

sichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von Markie-

rungen (Punktraster, Streifen) so zu reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden wird. Zur Verrin-

gerung der Spiegelwirkung sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % ver-

wendet werden. 

Kompensation 

• Es wird davon ausgegangen, dass Hausrotschwanz, Blaumeise und Kohlmeise aufgrund ihrer sehr 

großen Anpassungsfähigkeit im umliegenden Gebäudebestand sowie der geplanten Gehölzpflan-

zungen weiterhin ausreichende Habitatvoraussetzungen vorfinden. Die Unterstützung der Arten 

durch das Anbringen von geeigneten Nistkästen ist jedoch wünschenswert.  

• Es wird davon ausgegangen, dass die Amsel, Ringeltaube, Rotkehlchen aufgrund ihrer 
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Anpassungsfähigkeit im umliegenden Gehölzbestand sowie der geplanten Gehölzpflanzungen 

weiterhin ausreichende Habitatvoraussetzungen vorfinden. Ein darüberhinausgehender Aus-

gleich wird nicht als notwendig erachtet. 

Tab. 13: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün). 

 

Trivialname Art

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Amsel Turdus merula R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

• Zerstörung 

von Gelegen 

und der 

Tötung von 

Tieren              

• baubedingte 

Störung von 

Revieren

• Rodung von 

Bäumen und 

Gehölzen nur 

vom 1. Oktober 

bis 28. / 29. 

Februar

Bachstelze Motacilla alba N nein nein nein keine Betroffenheit

Blaumeise Parus 

caeruleus

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe -Amsel - siehe -Amsel -

Buchfink Fringilla 

coelebs

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe -Amsel - siehe -Amsel -

Dohle Coloeus 

monedula

N nein nein nein keine Betroffenheit

Dorn-

grasmücke

Sylvia 

communis

R nein nein nein keine Betroffenheit

Eichelhäher Garrulus 

glandarius

N nein nein nein keine Betroffenheit

Garten-

grasmücke

Sylvia borin R nein nein nein keine Betroffenheit

Graureiher Ardea cinerea N nein nein nein keine Betroffenheit

Haus-

rotschwanz

Phoenicurus 

ochruros

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

• Zerstörung 

von Gelegen 

und der 

Tötung von 

Tieren              

• baubedingte 

Störung von 

Revieren

Bei Eingriffen 

vom 01.03 bis 

30.09 sind 

betroffene Be-

reiche zeitnah 

vor Beginn der 

Maßnahme 

durch einen 

Fachgutachter 

auf aktuelle 

Brutvorkommen 

zu kontrollieren

Haussperling Passer 

domesticus

R nein nein nein keine Betroffenheit

Klapper-

grasmücke

Sylvia curruca R nein nein nein keine Betroffenheit

N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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Tab. 13 [Fortsetzung]: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

grün). 

 

2.2.2 Tabellarische Prüfung von Nahrungsgästen mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. streng ge-

schützten Arten (BArtSchV) 

Nachfolgend ist die Prüfung von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen für Nah-

rungsgäste mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV) in tabellarischer Form dargestellt (Tab. 14). 

Auswirkungen auf Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind jeweils nicht zu erwarten. Durch die Nutzung 

des Planbereichs wird ein Teilaspekt des Nahrungshabitats der vorkommenden Vogelarten berührt. 

Trivialname Art

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Kohlmeise Parus major R nein nein nein keine Betroffenheit

Mönchsgras

mücke

Sylvia 

atricapilla

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

• Möglichkeit 

der 

Zerstörung 

von Gelegen 

und der 

Tötung von 

Tieren              

• baubedingte 

Störung von 

Revieren

Bei Eingriffen 

vom 01.03 bis 

30.09 sind 

betroffene Be-

reiche zeitnah 

vor Beginn der 

Maßnahme 

durch einen 

Fachgutachter 

auf aktuelle 

Brutvorkommen 

zu kontrollieren 

sowie eine 

biologische 

Baubegleitung 

durchzuführen.

Nachtigall Luscinia 

megarhynchos

R nein nein nein keine Betroffenheit

Nilgans Alopochen 

aegyptiaca

N nein nein nein keine Betroffenheit

Rabenkrähe Corvus corone N nein nein nein keine Betroffenheit

Ringeltaube Columba 

palumbus

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe -Amsel - siehe -Amsel -

Rotkehlchen Erithacus 

rubecula

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe -Amsel - siehe -Amsel -

Singdrossel Turdus 

philomelos

R nein nein nein keine Betroffenheit

Straßentaube Columba livia 

f. domestica

N nein nein nein keine Betroffenheit

Zilpzalp Phylloscopus 

collybita

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe -Amsel - siehe -Amsel -

N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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Nachhaltige Beeinträchtigungen für die Arten können aber aufgrund des ausreichenden Angebots von 

adäquaten Alternativen in der Umgebung und der nur losen Bindung an den Planungsraum ausge-

schlossen werden (vgl. Kap. 2.1.3.3). Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind für die 

nachgewiesenen Nahrungsgäste nicht zu erwarten. 

Tab. 14: Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Nahrungsgästen mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. 

schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV).  

 

2.2.3 Art-für-Art-Prüfung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Prüfungen. Hierfür wird eine tabellarische Form gewählt (Tab. 15).  

Die Tabelle stellt die Resultate der einzelnen Prüfschritte, das resultierende Ergebnis zur Notwendig-

keit einer Ausnahmeregelung, eine kurze Erläuterung zur Betroffenheit sowie mögliche Vermeidungs-

maßnahmen und vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen dar. Ausführliche Angaben und Begründungen 

enthalten die Prüfbögen im Anhang (Kap. 4).  

Tab. 15: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzureichendem 
bzw. schlechtem Erhaltungszustand (gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV, BNatSchG, FFH-RL). 

 

Trivialname Art

EU-

VSRL

Schutz 

D

§ 44 Abs.1 

(1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- 

und 

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Grünspecht Picus viridis - §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Mäuse-

bussard

Buteo buteo - §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Rotmilan Milvus milvus I §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Rotmilan Milvus 

milvus

I §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Schwarz-

milan

Milvus 

migrans

I §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

Trivialname Art

Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Ausnahme-

genehmigung 

nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

erforderlich?

Baumpieper Anthus 

trivialis

nur 2020:                 

Ein Revier im 

Geltungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein
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Tab. 15 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis un-
zureichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV, 
BNatSchG, FFH-RL). 

 

Trivialname Art

Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Ausnahme-

genehmigung 

nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

erforderlich?

Elster Pica pica 2016: Ein Revier im 

Geltungsbereich            

2020: ein Revier im 

Geltungsbereich, 

ein weiteres im 

Umfeld

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Feldlerche Alauda 

arvensis

nur 2016:                   

Ein Revier 

außerhalb des 

Geltungsbereichs

nein nein nein nein

Feldsperling Passer 

montanus

nur 2016:                   

Ein Revier 

außerhalb des 

Geltungsbereichs

nein nein nein nein

Garten-

rotschwanz

Phoenicurus 

phoenicurus

nur 2016:                   

Ein Revier innerhalb 

des Geltungs-

bereichs

nein** nein nein** nein

Girlitz Serinus 

serinus

nur 2020:                 

Zwei Reviere 

außerhalb des 

Geltungsbereichs

nein nein nein nein

Goldammer Emberiza 

citrinella

nur 2020:                 

Ein Revier 

außerhalb des 

Geltungsbereichs

nein nein nein nein

Rebhuhn Perdix 

perdix

nur 2016:                   

Ein Revier innerhalb 

des Geltungs-

bereichs

nein** nein nein** nein

Star Sturnus 

vulgaris

2020: ein Revier im 

Geltungsbereich              

2016: ein Revier im 

Geltungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Steinkauz Athene 

noctua

2020: Nahrungsgast             

2016: Ein Revier im 

Geltungsbereich            

nein** nein nein** nein

Stieglitz Carduelis 

carduelis

2020: Ein Revier im 

Geltungsbereich            

2016: Fünf Reviere, 

davon vier im 

Geltungsbereich            

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein
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Tab. 15 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis un-
zureichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV, 
BNatSchG, FFH-RL). 

 

Vögel 

Baumpieper 

2016: - 

2020: Ein Revier des Baumpiepers konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für den Baumpieper nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermei-

dungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang 

Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

Trivialname Art

Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Ausnahme-

genehmigung 

nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

erforderlich?

Tannenmeise Parus ater 2020: ein Revier 

außerhalb des 

Geltungsbereichs              

2016: ein Revier im 

Geltungsbereich

nein nein nein nein

Turmfalke Falco 

tinnunculus

2020: ein Revier 

außerhalb des 

Geltungsbereichs              

2016: ein Revier im 

Geltungsbereich

nein nein nein nein

Wacholder-

drossel

Turdus 

pilaris

nur 2016:                   

Zwei Reviere im 

Geltungsbereich

nein nein nein nein

Breitflügel-

fledermaus

Eptesicus 

serotinus

Quartiere im 

Geltungsbereich 

möglich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Kleiner 

Abendsegler

Nyctalus 

leisleri

Quartiere im 

Geltungsbereich 

möglich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Zwerg-

fledermaus

Pipistrellus 

pipistrellus

Quartiere im 

Geltungsbereich 

möglich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein
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werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 

• Anlage eines Gehölzbestands (heimische, standortgerechte Arten) auf einer Länge von mind. 

200 m mit angrenzender Sukzessionszone. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 

• Die Pflanzenzusammensetzung des Gehölzstreifens (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn 

sowie z.B. Hainbuche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone 

sollte auf die Erfordernisse von Baumpiepers und Stieglitz abgestimmt sein. 

• Die Heckenbreite soll variierend zwischen 5 und 10 m angelegt werden. Sofern nicht vorhan-

den, ist die Hecke in Kombination mit einem mind. 3-5 m breiten Saumstreifen anzulegen. 

• Der Saum ist einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre abschnittsweise ab August zu mähen mit Ab-

transport des Schnittgutes. 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Stieglitz. 

Elster 

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Ein Revier der Elster konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für die Elster nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnah-

men umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Fachgutachterliche Empfehlung 

Durch das Wegfallen einer Ruhe- und Fortpflanzungsstätte wird die ökologische Funktion im räumli-

chen Zusammenhang nicht gefährdet. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwen-

dig erachtet. Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, wird das  

eine Neupflanzung von 10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Arten) im näheren räumlichen 

Zusammenhang (max. 3 km Umkreis) empfohlen.  
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Star 

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Der Star konnte mit einem Revier im Geltungsbereich festgestellt werden. Baumfällungen, Ro-

dungsarbeiten oder Eingriffe in den Gebäudebestand können zu einem Verlust von zwei Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für den Star nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- 

und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbo-

gen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 

• Anbringen von mindestens drei geeigneten Nistkästen (z.B. Schwegler Starenhöhle 3S oder Has-

selfeldt Nistkasten mit 48mm Einflugloch für Stare oder baulich vergleichbare Modelle anderer 

Hersteller) in oder an der Fassade auszugleichen und regelmäßig zu pflegen. 

• Anlage eines Gehölzbestands von mind. 10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Arten). 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Elster 

Stieglitz 

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, Umsetzung unklar), 4 weitere Re-

viere im Umfeld. 

2020: Ein Revier des Stieglitzes konnte im Geltungsbereich festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für den Stieglitz nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermei-

dungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang 

Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 
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werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 

• Anlage eines Gehölzbestands (heimische, standortgerechte Arten) auf einer Länge von mind. 

200 m mit angrenzender Sukzessionszone. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 

• Die Pflanzenzusammensetzung des Gehölzstreifens (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn 

sowie z.B. Hainbuche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone 

sollte auf die Erfordernisse von Baumpiepers und Stieglitz abgestimmt sein. 

• Die Heckenbreite soll variierend zwischen 5 und 10 m angelegt werden. Sofern nicht vorhan-

den, ist die Hecke in Kombination mit einem mind. 3-5 m breiten Saumstreifen anzulegen. 

• Der Saum ist einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre abschnittsweise ab August zu mähen mit Ab-

transport des Schnittgutes. 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Baumpieper. 

Girlitz, Goldammer, Tannenmeise, Turmfalke 

Die Reviere von Girlitz, Goldammer, Tannenmeise und Turmfalke befinden sich außerhalb des aktuel-

len Geltungsbereichs. Diese werden durch die Planungen weder direkt noch indirekt betroffen. Der 

Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten oder die Gefahr von Individuenverlusten kann somit aus-

geschlossen werden. Eine erhebliche Verschlechterung der Habitatbedingungen, beispielsweise in Be-

zug auf die Eignung als Nahrungsraum, ist durch die geplante Bebauung ebenfalls nicht zu erwarten. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Girlitz, Goldammer, Tannenmeise und Turmfalke ausgeschlossen 

werden.  

Fledermäuse 

Breitflügelfledermaus 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Breitflügelfledermaus wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche Verschlechte-

rung der Habitatvoraussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. 

Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen.  
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Erhebliche Störungen können für die Breitflügelfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfind-

lichkeit ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich 

weiterhin zu vermeiden.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) und 

§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für die Breitflügel-

fledermaus nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorlaufenden Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maß-

nahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 

Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde ander-

weitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der ange-

brachten Quartierkästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht aus-

schließlich nach unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit 

einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (SCHROER 

et al. 2019, JIN et al. 2015). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme): 

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 

Hasselfeldt Fledermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 

2FTH oder vergleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind 

an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorsprin-

genden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Zwergfleder-

maus 

Kleinabendsegler 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Der Kleinabendsegler wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche Verschlechterung 
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der Habitatvoraussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. 

Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen 

bleibt daher bestehen.  

Erhebliche Störungen können für die Breitflügelfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfind-

lichkeit ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich 

weiterhin zu vermeiden.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) und 

§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für die Breitflügel-

fledermaus nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorlaufenden Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maß-

nahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 

Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde ander-

weitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der ange-

brachten Quartierkästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht aus-

schließlich nach unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit 

einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (SCHROER 

et al. 2019, JIN et al. 2015). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme): 

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 

Hasselfeldt Fledermauslanghöhle mit dreifacher Vorderwand 14mm oder Schwegler Fledermaus-

höhle 2F (universell) oder vergleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). 

Die Kästen sind an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden 

oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen 

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  
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Zwergfledermaus 

2010: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Zwergfledermaus wurde regelmäßig jagend im gesamten Plangebiet festgestellt. Transferrouten 

sind anzunehmen. Durch die vorliegende Planung mit großen Grünflächen und einem Erhalt der anzu-

nehmenden Transferrouten kann eine erhebliche Verschlechterung der Habitatvoraussetzungen aus-

geschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs mög-

lich. Eine anhaltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen 

bleibt daher bestehen. Ein zusätzlicher Kompensationsbedarf ergibt sich daraus aber nicht.  

Erhebliche Störungen können für die Zwergfledermaus aufgrund der sehr geringen Störempfindlichkeit 

ausgeschlossen werden. Eine direkte Beleuchtung der Quartierkästen ist selbstverständlich weiterhin 

zu vermeiden. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Stö-

rung) kann für die Breitflügelfledermaus ausgeschlossen werden.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) und 

§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für die Breitflügel-

fledermaus nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorlaufenden Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maß-

nahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 

Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde ander-

weitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der ange-

brachten Quartierkästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht aus-

schließlich nach unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit 

einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (SCHROER 

et al. 2019, JIN et al. 2015). 
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme): 

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 

Hasselfeldt Fledermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 

2FTH oder vergleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind 

an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorsprin-

genden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Breitflügelfle-

dermaus 

Aus fachgutachterlicher Sicht stehen der Planung unter Berücksichtigung der bereits umgesetzten 

und vorgeschlagenen Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte entgegen.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

2.3 Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, kann die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen 

entfallen. 

2.4 Fazit 

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe plant im Bereich des Stadtteils Ober-Eschbach die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer Weg“. Der Bericht bezieht sich auf den Ent-

wurf vom 31.08.2020. 

Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch 

die geplante Nutzung artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten betroffen sind. Gegebenen-

falls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG eintreten. Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtli-

chem Status und hebt wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen 

zu notwendigen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2017 ist die definierte Zielsetzung der 

Planung, für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 113 „Gewerbegebiet Massenheimer Weg“, 

neue Gewerbe- und Sportflächen planungsrechtlich zu sichern. 

Vorrangig soll die Ausweisung der Gewerbeflächen die Neuansiedlung von kleinen und mittelständi-

schen Gewerbe- und Handwerksbetrieben ermöglichen und dadurch ihre Bindung an den Standort Bad 

Homburg v. d. Höhe verstärken. Eine Entwicklung als Bürostandort soll ausgeschlossen werden. 

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der 
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Vorauswahl weist der Planbereich unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitataus-

stattung Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Feldhamster, Reptilien und 

Maculinea-Arten auf. Infolgedessen ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrecht-

lichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Vogelarten Baumpieper, Elster, 

Girlitz, Goldammer, Star, Stieglitz, Tannenmeise und Turmfalke und als artenschutzrechtlich beson-

ders zu prüfende Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler und Zwergfledermaus. 

Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich.  

Die Haselmaus, Feldhamster, Reptilien und Maculinea-Arten wurden nicht nachgewiesen. 

Artenschutzrechtliche Konflikte 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Baumpieper, Elster, Star, Stieglitz, Breitflügelfledermaus, Klein-

abendsegler und Zwergfledermaus nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vor-

gezogenen Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“, Kap. 

4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

Vögel 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

• Bei Bauarbeiten im Zeitraum von 1.März bis 30.Sept. sind betroffene Bereiche zeitnah vor Beginn 

der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren sowie 

eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

Fledermäuse 

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 

Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde ander-

weitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der ange-

brachten Quartierkästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht 
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ausschließlich nach unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit 

einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (SCHROER 

et al. 2019, JIN et al. 2015). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 

Vögel 

Baumpieper, Stieglitz 

• Anlage eines Gehölzbestands (heimische, standortgerechte Arten) auf einer Länge von mind. 

200 m mit angrenzender Sukzessionszone. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 

• Die Pflanzenzusammensetzung des Gehölzstreifens (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn 

sowie z.B. Hainbuche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone 

sollte auf die Erfordernisse von Baumpiepers und Stieglitz abgestimmt sein. 

• Die Heckenbreite soll variierend zwischen 5 und 10 m angelegt werden. Sofern nicht vorhan-

den, ist die Hecke in Kombination mit einem mind. 3-5 m breiten Saumstreifen anzulegen. 

• Der Saum ist einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre abschnittsweise ab August zu mähen mit Ab-

transport des Schnittgutes. 

Star 

• Anbringen von mindestens drei geeigneten Nistkästen (z.B. Schwegler Starenhöhle 3S oder Has-

selfeldt Nistkasten mit 48mm Einflugloch für Stare oder baulich vergleichbare Modelle anderer 

Hersteller) in oder an der Fassade auszugleichen und regelmäßig zu pflegen. 

• Anlage eines Gehölzbestands von mind. 10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Arten). 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Elster 

Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus 

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 

Hasselfeldt Fledermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 

2FTH oder vergleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind 

an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorsprin-

genden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Kleinabendsegler 

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 

Hasselfeldt Fledermauslanghöhle mit dreifacher Vorderwand 14mm oder Schwegler Fledermaus-

höhle 2F (universell) oder vergleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). 

Die Kästen sind an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden 
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oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen 

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Fachgutachterliche Empfehlung 

Durch das Wegfallen einer Ruhe- und Fortpflanzungsstätte wird die ökologische Funktion im räumli-

chen Zusammenhang nicht gefährdet. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwen-

dig erachtet. Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, wird das eine Neupflanzung von 10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Ar-

ten) im näheren räumlichen Zusammenhang (max. 3 km Umkreis) empfohlen.  

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten ohne Konfliktpotential  

Girlitz, Goldammer, Tannenmeise, Turmfalke  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Girlitz, Goldammer, Tannenmeise und Turmfalke ausgeschlossen 

werden.  

Allgemeine Maßnahmen für Vögel mit günstigem Erhaltungszustand und Allgemeine Störungen 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) kann 

für die betroffenen Arten nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden. Zur Vermeidung der möglichen Tötung und Verletzung von Individuen sind generell 

folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Avifauna zu beachten: 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. 

• Bei Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah 

vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollie-

ren sowie eine ökologische Baubegleitung durchzuführen.  

• Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sind gemäß § 37 Abs. 3 

HeNatG großflächige Glasfassaden zu vermeiden. Dort wo sie unvermeidbar sind, ist die Durch-

sichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von Markie-

rungen (Punktraster, Streifen) so zu reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden wird. Zur Verrin-

gerung der Spiegelwirkung sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % ver-

wendet werden. 

Kompensation 

• Es wird davon ausgegangen, dass Hausrotschwanz, Blaumeise und Kohlmeise aufgrund ihrer sehr 

großen Anpassungsfähigkeit im umliegenden Gebäudebestand sowie der geplanten 
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Gehölzpflanzungen weiterhin ausreichende Habitatvoraussetzungen vorfinden. Die Unterstüt-

zung der Arten durch das Anbringen von geeigneten Nistkästen ist jedoch wünschenswert.  

• Es wird davon ausgegangen, dass die Amsel, Ringeltaube, Rotkehlchen aufgrund ihrer Anpas-

sungsfähigkeit im umliegenden Gehölzbestand sowie der geplanten Gehölzpflanzungen weiterhin 

ausreichende Habitatvoraussetzungen vorfinden. Ein darüberhinausgehender Ausgleich wird 

nicht als notwendig erachtet. 

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen unmittelbares Umfeld stellt für mit Grünspecht, Mäusebussard, Rotmi-

lan, Schwarzmilan und Steinkauz ein gelegentlich frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch 

die aktuelle Nutzung finden die Nahrungsgäste insgesamt mäßige Bedingungen vor. Es kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum 

aufweisen und im Falle einer intensiveren Nutzung auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. 

Entsprechend geeignete Strukturen kommen beispielsweise im Bereich des südlich angrenzenden re-

naturierten Flugfelds sowie in anderen Bereichen im Umfeld des Planungsraums in ausreichender 

Größe vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Populationen bedingen könnte. Lärmemissionen 

sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden Beeinträchtigun-

gen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und klingt nach Ab-

schluss der Baumaßnahme ab. 

 

Aus fachgutachterlicher Sicht stehen der Planung unter Berücksichtigung der bereits umgesetzten 

und vorgeschlagenen Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte entgegen.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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4 Anhang (Prüfbögen) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Baumpieper (Anthus trivialis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..        RL Deutschland EU:      

..2..         RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Stelzen und Pieper (Motacillidae). Sitzt oft auf Erhöhungen; Flug ist ruckweise in flachen Wellen. Insbe-

sondere im Übergangsbereich offener zu halboffenen Landschaften Verwechslung mit dem Wiesenpieper (Anthus 

pratensis) möglich. 

Lebensraum 

Offene bis halboffene Landschaften mit nicht zu dichter Krautschicht und einzelnen bis wenigen Bäumen oder Sträu-

chern. Bevorzugt sonnenexponierte Waldränder und Lichtungen, frühe Sukzessionsstadien der (Wieder-) Bewaldung 

von Mooren und Heiden. Vereinzelt in Dünentälern mit Buschwerk, in Feldflur mit Feldgehölzen und Baumgruppen 

sowie in baumbestandenen Wegen und Böschungen an Kanälen und Straßen. 

Wanderverhalten 

Typ Langstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Tropisches Afrika 

Abzug Ende August bis Mitte Oktober 

Ankunft Anfang April bis Mitte Mai 

Info Männchen treffen etwa 1 Woche vor Weibchen im Brutgebiet ein 

Nahrung 

Hauptsächlich Insekten wie Käfer, Wanzen, Schmetterlinge und Heuschrecken und Spinnentiere. Seltener Sämereien 

und andere Pflanzenteile. 

Fortpflanzung 

Typ Bodenbrüter 

Balz Mitte April bis Juni Brutzeit Ende April bis Ende Juni 

Brutdauer 12-14 Tage Bruten/Jahr 1-2 

Info Einzelbrüter. Saisonale Monogamie, z.T. Bigynie und Bigamie. Nest unter niederliegendem Gras, 

in Heidekraut oder anderer Bodenvegetation, in Pfeifengras-, Seggen- oder Wollgrasbulten 

4.2 Verbreitung 

Europa: Gemäßigte Breiten Europas sowie Irland, Zentral- und Südspanien, Griechenland, Teilen und den meisten 

Mittelmeerinseln. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 4.000 bis 8.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: - 

2020: Ein Revier des Baumpiepers konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Ein Revier wird durch 

die Planungen betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch die sehr angespannte Bestandssituation ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewähr-

leistet werden?   ja   nein  

• Anlage eines Gehölzbestands (heimische, standortgerechte Arten) auf einer Länge von mind. 200 m mit angren-

zender Sukzessionszone. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 

• Die Pflanzenzusammensetzung des Gehölzstreifens (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn sowie z.B. Hain-

buche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone sollte auf die Erfordernisse 

von Baumpiepers und Stieglitz abgestimmt sein. 

• Die Heckenbreite soll variierend zwischen 5 und 10 m angelegt werden. Sofern nicht vorhanden, ist die He-

cke in Kombination mit einem mind. 3-5 m breiten Saumstreifen anzulegen. 

• Der Saum ist einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre abschnittsweise ab August zu mähen mit Abtransport des 

Schnittgutes. 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Stieglitz. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrol-

lieren.  
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c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu rechnen, da eine erhebliche Störung der 
lokalen Population nicht vorliegt. Anlage- und betriebsbedingt werden jedoch Reviere so erheblich gestört werden, dass 
durch Kulisseneffekte der Verlust von vier Ruhe- und Fortpflanzungsstätten eintreten wird (vgl. Pkt. 6.1). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Elster (Pica Pica) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..*..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Vogelart aus der Familie der Rabenvögel (Corvidae). Unverkennbar, schwarz-weiß, sehr langer, grün glänzender 

Schwanz. In Europa vor allem in Siedlungsräumen häufig anzutreffen. 

Lebensraum 

Lichte Auwälder, halboffene Landschaften bis zu offenen Landschaften mit vereinzelten Gehölzen. Waldgebiete wer-

den gemieden. In Deutschland häufig in Siedlungsbereichen vorzufinden, nur noch selten in reich strukturierten Ag-

rarlandschaften mit Baumreihen, Hecken und Feldgehölzen. Von Bedeutung sind hohe Einzelbäume und dichtes Ge-

büsch als Neststandorte sowie kurze Grasbestände oder bodenoffene Stellen zur Nahrungssuche. In Siedlungsberei-

chen werden auch organische Abfälle als Nahrung verwendet. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel  

Überwinterungsgebiet -  

Abzug - 

Ankunft - 

Info Dauerreviere  

Nahrung 

Ganzjährlich pflanzliche und Tierische Nahrung bestehend aus Insekten sowie deren Larven, Würmern, Spinnen, 

Schnecken und kleinere Wirbeltiere z.B. Amphibien, Echsen, Kleinsäuger und Nestlinge. Aas, Früchte, Sämereien und 

Pilze sind insbesondere im Herbst Bestandteile ihrer Nahrung. In Siedlungsbereichen vor allem auch Essensreste. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz April bis Juli Brutzeit März bis Juni 

Brutdauer 17-24 Tage Bruten/Jahr 1 

Info Einzelbrüter, monogame Jahresehe, in den meisten Fällen Dauerehe. Nester in hohen Einzelbäu-

men (auch in Koniferen) und dichte Gebüsche. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Besiedelt weite Teile Europas und Asiens IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand >6000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Ein Revier der Elster konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Durch die Planungen wird der 

Revierraum nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch das Wegfallen einer Ruhe- und Fortpflanzungsstätte wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang nicht gefährdet. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwendig erachtet. Da das Angebot von 

Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind stetig zurückgeht, wird das eine Neupflanzung von 

10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Arten) im näheren räumlichen Zusammenhang (max. 3 km Umkreis) 

empfohlen.  

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrol-

lieren.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..*..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Kleinste europäische Art der Finken (Fringillidae). Weit verbreiteter Vogel. 

Lebensraum 

Offene Landschaften in flachen Regionen oder Hanglagen mit von Krautflächen umgebenen Bäumen und Büschen. 

Aber auch Moore, Berglandschaften, Büsche und Dickichte an Flüssen und Bächen, die Randlagen verschiedenster 

Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder. Als Kulturfolger kleinräumig und abwechslungsreich bewirtschaf-

tete Siedlungsräume. 

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet West- und Südeuropa, Nordafrika sowie im Nahen Osten 

Abzug Mitte September bis Mitte Oktober 

Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info  

Nahrung 

Hauptsächlich Samen, Blattspitzen und Knospen. Besonders während Jungenaufzucht auch Insekten. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz April bis Juli Brutzeit April bis Mai, Juni bis Juli 

Brutdauer 12-14 Tage Bruten/Jahr 2 

Info Einzelbrüter, saisonale Monogamie. Gesang vereinzelt bereits im Winter. Nest in Sträuchern, 

Bäumen, Rankenpflanzen; bevorzugt Obstbäume und Zierkoniferen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ursprünglich Mittelmeerraum und Südeuropa; seit 19. Und 20. Jahrhundert Ausbreitung über weite Teile 

Europas. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 150.000 - 300.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: - 

2020: 2 Reviere außerhalb des Geltungsbereichs. Durch die Planungen wird der Revierraum nicht betroffen (vgl. Kap. 

2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Diese liegt je-

doch außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Somit betreffen die geplanten Baumaßnahmen keine Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist 

nicht möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Goldammer (Emberiza citrinella) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..         RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Ammern (Emberizidae), darunter häufigste Art in Europa und einer der charakteristischen Brutvögel der 

Feldmark. Im Herbst Gruppenbildung, während der Brutzeit dagegen ist die Goldammer streng territorial. 

Lebensraum 

Offene Kulturlandschaft mit Feldgehölzen, Hecken und Büschen. Im Winter ziehen sie in großen gemischten Trupps 

umher und suchen auf Feldern nach verbliebenen Samen. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel und Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Spanien, Italien, Balkanländer, Türkei und Norden Israels 

Abzug Ende August bis September 

Ankunft Mitte Februar bis Mitte März, spätestens Ende April 

Info Außerhalb der Brutzeit bilden sich mitunter größere Trupps, die sich an günstigen Nah-

rungsplätzen am Rand von Dörfern einfinden 

Nahrung 

Feine Sämereien, milchreife Getreidekörner sowie viele Insekten und Spinnen. 

Fortpflanzung 

Typ Boden- und Freibrüter 

Balz Februar bis August Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11-14 Tage Bruten/Jahr 2-3 

Info Einzelbrüter, saisonale Monogamie. Nest am Boden unter Gras- oder Krautvegetaion, am Rand 

von Hecken, an Böschungen oder unter Büschen 

4.2 Verbreitung 

Europa: Skandinavien bis Nordspanien, Süditalien, Griechenland und Ukraine; in östlicher Richtung von Irland bis 

nach Asien. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 194.000 - 230.000. Trotz des großen Verbreitungsgebiets ist 

ein Bestandsrückgang zu verzeichnen. 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: - 

2020: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs (ohne Betroffenheit, Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). Durch die Pla-

nungen wird der Revierraum nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Diese liegt je-

doch außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Somit betreffen die geplanten Baumaßnahmen keine Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist 

nicht möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Star (Sturnus vulgaris) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..3..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Der Star ist der in Eurasien am weitesten verbreitete und häufigste Vertreter der Familie der Stare (Sturnidae). In 

Europa ist er flächendeckend verbreitet. 

Lebensraum 

Auenwälder, lockere Weidenbestände in Röhrichten. Vorzugsweise Randlagen von Wäldern und Forsten teilweise im 

Inneren von Büschen und Wäldern mit Ausnahme von Fichten. Vor allem in Altholzinseln, in der Kulturlandschaft 

Streuobstwiesen, Feldgehölze, Alleen an Feld- und Grünlandflächen. Besiedelt alle Stadthabitate.  

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Südeuropa, Nordafrika 

Abzug Anfang September bis Ende November 

Ankunft Januar bis Mitte April 

Info Hauptdurchzug im März. Feste Revierbesetzung mit Bezug einer Höhle ca. 4-6 Wochen 

nach Ankunft 

Nahrung 

Nahrungssuche überwiegend am Boden durch Ablesen von wirbellosen Tieren aller Art. 

Fortpflanzung 

Typ Höhlenbrüter 

Balz Februar bis März Brutzeit April bis Juni 

Brutdauer 11-13 Tage Bruten/Jahr 1-2 

Info Bei Standvögeln Revierverhalten und Paarbildung schon in den Wintermonaten. Hauptschlupf-

termin Anfang Mai 

4.2 Verbreitung 

Europa: Flächendeckend verbreitet. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 28 – 52 Mio. Brutpaare in Europa 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand > 6000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: 1 Revier (andere Bewertungsgrundlage) 

2020: Der Star konnte mit einem Revier im Geltungsbereich festgestellt werden. Zwei Reviere werden durch die Pla-

nungen betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch die sehr angespannte Bestandssituation ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein  

• Anbringen von mindestens drei geeigneten Nistkästen (z.B. Schwegler Starenhöhle 3S oder Hasselfeldt Nistkas-

ten mit 48mm Einflugloch für Stare oder baulich vergleichbare Modelle anderer Hersteller) in oder an der Fas-

sade auszugleichen und regelmäßig zu pflegen. 

• Anlage eines Gehölzbestands von mind. 10 Laubbäumen (heimische, standortgerechte Arten). 

• Die Maßnahme deckt teilweise die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Elster 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrol-

lieren.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu rechnen, da eine erhebliche Störung der 
lokalen Population nicht vorliegt. Anlage- und betriebsbedingt werden jedoch Reviere so erheblich gestört werden, dass 
durch Kulisseneffekte der Verlust von vier Ruhe- und Fortpflanzungsstätten eintreten wird (vgl. Pkt. 6.1). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Finken (Fringillidae). In Deutschland eher selten, wird aber von Norden nach Süden zu immer häufiger. 

Wenig territorial. Außerhalb der Brutzeit in kleinen Gruppen, aber auch in Schlafgemeinschaften mit bis zu 40 Exemp-

laren, die im Winter mit Schwärmen von Bluthänfling, Girlitz und Grünling vermischt sein können. 

Lebensraum 

Halboffene strukturreiche Landschaften mit abwechslungsreichen Strukturen; besonders häufig im Bereich von Sied-

lungen an Ortsrändern, aber auch in Kleingärten oder Parks. Feld- und Ufergehölze, Obstbaumgärten, lockere Baum-

bestände oder Baum- und Gebüschgruppen bis zu lichten Wäldern, Hochstaudenflure, Brachen und Ruderalstan-

dorte. 

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Westeuropa 

Abzug Oktober bis November 

Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info Im Herbst und Winter vor allem in offenen Landschaften mit stehengebliebenen Stau-

den, wie Straßenränder oder Ruderalflächen 

Nahrung 

Halbreife und reife Sämereien von Stauden, Wiesenpflanzen und Bäumen. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz (März)April bis Mai Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11-13 Tage Bruten/Jahr 2-3 

Info Bildung von Brutgruppen; saisonale Monogamie. Nest auf äußersten Zweigen von Laubbäumen 

oder in hohen Büschen, stets gedeckt 

4.2 Verbreitung 

Europa: Westeuropa bis Sibirien. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 12 – 29 Mio. Brutpaare in Europa 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 30.000 - 38.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: 1 Revier im Geltungsbereich (mit Maßnahmenempfehlung, Umsetzung unklar), 4 weitere Reviere im Umfeld. 

2020: Ein Revier des Stieglitzes konnte im Geltungsbereich festgestellt werden. Ein Revier wird durch die Planungen 

betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch die sehr angespannte Bestandssituation ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein  

• Anlage eines Gehölzbestands (heimische, standortgerechte Arten) auf einer Länge von mind. 200 m mit angren-

zender Sukzessionszone. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 

• Die Pflanzenzusammensetzung des Gehölzstreifens (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn sowie z.B. Hain-

buche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone sollte auf die Erfordernisse 

von Baumpiepers und Stieglitz abgestimmt sein. 

• Die Heckenbreite soll variierend zwischen 5 und 10 m angelegt werden. Sofern nicht vorhanden, ist die He-

cke in Kombination mit einem mind. 3-5 m breiten Saumstreifen anzulegen. 

• Der Saum ist einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre abschnittsweise ab August zu mähen mit Abtransport des 

Schnittgutes. 

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Baumpieper. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrol-

lieren.  
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c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu rechnen, da eine erhebliche Störung der 
lokalen Population nicht vorliegt. Anlage- und betriebsbedingt werden jedoch Reviere so erheblich gestört werden, dass 
durch Kulisseneffekte der Verlust von vier Ruhe- und Fortpflanzungsstätten eintreten wird (vgl. Pkt. 6.1). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Tannenmeise (Parus ater) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..        RL Deutschland EU:      

..*..         RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Meisen (Paridae). In Mitteleuropa weit verbreiteter Brut- und Jahresvogel 

Lebensraum 

Nadelwälder (20 – 40 jähriger Bestand) bis ins Hochgebirge, in höheren Stufen der Alpen. In Siedlungsbereichen zu-

nehmend Brutvorkommen in Parkanlagen, Gärten und auf Friedhöfen mit älteren Nadelbäumen 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel 

Überwinterungsgebiet  

Abzug  

Ankunft  

Info -Zum Teil evasionsartige Ausbreitung von Teilpopulationen bei hoher Bestandsdichte 

meist im Oktober. Auflösung der Schwärme von Ende Februar bis Anfang März. Heim-

zug ziehender Populationen von Ende März bis Ende April, oft sehr verspätet bis in den 

Juni. 

Nahrung 

Insekten und Samen verschiedener Nadelhölzer 

Fortpflanzung 

Typ Höhlenbrüter 

Balz  Brutzeit März bis Mai 

Brutdauer 13-15(16) Tage Bruten/Jahr 1-2(3) 

Info Nest in ausgefaulten Baumhöhlen, Baumspalten, Stubben, Nistkästen, enge Einfluglöcher z.B. 

von Kleinspechthöhlen werden bevorzugt. Nester auch Regelmäßig in Erdhöhlen oder Steinmau-

ern 

4.2 Verbreitung 

Europa: Mittel- und Westeuropa 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 15,9 bis 28,8 Mio Brutpaare 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand >6000  

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: - 

2020: 1 Revier außerhalb des Geltungsbereichs. Durch die Planungen wird der Revierraum nicht betroffen (vgl. Kap. 

2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Diese liegt je-

doch außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Somit betreffen die geplanten Baumaßnahmen keine Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist 

nicht möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..*..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Häufigster Vertreter der Greifvögel aus der Familie der Falkenartigen (Falconidae) in Mitteleuropa. Häufig im Sied-

lungsraum anzutreffen oder beim Rüttelflug über Offenland zu beobachten. 

Lebensraum 

Halboffene und offene Landschaften aller Art mit Nistplatzangebot durch Feldgehölze, Bäume oder angrenzende 

Waldränder. Auch im Siedlungsbereich und gebietsweise in Felswänden, Steinbrüchen oder Wänden von Sand- und 

Kiesgruben. Meidet dichte, geschlossene Waldgebiete sowie weite, völlig baumlose Flächen. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel und Teilzieher, Mittel- und Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Südeuropa 

Abzug Ab September 

Ankunft Februar bis Anfang April 

Info Nur einzelne abziehende Individuen und teils überwinternde Tiere aus dem Norden  

Nahrung 

Im Offenland überwiegend Kleinsäuger wie Wühlmäuse und Echte Mäuse, in Städten vermehrt Singvögel. Außerdem 

Eidechsen; mitunter auch Regenwürmer und Insekten. 

Fortpflanzung 

Typ Gebäude-, Baum- Felsen- und Halbhöhlenbrüter 

Balz März bis Mai Brutzeit März bis Juni 

Brutdauer 27-32 Tage Bruten/Jahr 1 

Info Saisonale Monogamie. Nest in Bäumen, Gehölzen, Felswänden, hohen Gebäuden oder Nistkäs-

ten oder als Nachnutzer alter Nester. Teilweise Bildung „lockerer Kolonien“ 

4.2 Verbreitung 

Europa: Fast gesamte Paläarktis. Nominatform von 68° N in Skandinavien und 61° N in Russland bis zum Mittelmeer 

und den Britischen Inseln. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 3.500 - 6.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

2016: 1 Revier außerhalb des Eingriffsbereichs (ohne Betroffenheit). 

2020: 1 Revier außerhalb des Eingriffsbereichs. Durch die Planungen wird der Revierraum nicht betroffen (vgl. Kap. 

2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Diese liegt je-

doch außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Somit betreffen die geplanten Baumaßnahmen keine Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist 

nicht möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..3..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Eine der großen einheimischen Arten. In der Länge ihres Unterarms von 48-56 mm wird sie nur von Großem Mausohr 

und Abendsegler an Größe übertroffen, im Gewicht reicht sie sogar an diese heran. 

Nahrung 

Hauptsächlich große Schmetterlinge und Käfer sowie Dipteren. Beutefang im wendigen Flug entlang von Vegetati-

onskanten, beim Umkreisen von Einzelbäumen oder im freien Luftraum. Auch Absammeln (Käfer) von frisch gemäh-

ter Wiese oder Baumkronen 

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Meist Offenland: Baumbestandene Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldränder; Later-

nen 

Sommerquartier Versteckte Mauerspalten, Holzverkleidungen, Dachüberstände und Zwischendächer 

Wochenstube Spalten an und in Gebäuden; 10-60, vereinzelt 300 Tiere 

Winterquartier Meist Spaltenquartiere 

Info Natürliche Quartiere in Baumhöhlen oder Felsspalten nur aus Südeuropa bekannt. Z.T. 

Quartierwechsel im Verbund. Häufig selbe Wochenstuben 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Ab Anfang Mai 

Ankunft Sommerquartiere März bis April 

Abzug Sommerquartiere Oktober bis November 

Wanderung Winterquartiere meist im Radius von 50km um Sommerquartiere 

Info Teilweise Jahresquartiere 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: In Süd-, Mittel- und Osteuropa weit verbreitet, z.T. recht häufig. Im Norden in Südengland, weiten Teilen 

Dänemarks und dem äußersten Süden Schwedens. Es gibt Hinweise, dass sich die Art nach Norden ausbreitet. In 

Deutschland Art flächendeckend verbreitet, mit Schwerpunkt in der norddeutschen Tiefebene. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-

2018) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-

richt 2019) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Wochenstuben 164. Haupt-

sächlich Südhessen und Marburg-Biedenkopf. zahlreiche neue Hinweise auch aus Nord- und Osthessen (Hessen Forst, 

DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Breitflügelfledermaus wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche Verschlechterung der Habi-

tatvoraussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs möglich (vgl. Kap. 

2.1.4.2 Ergebnis).  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die ökologische Funktion wird ggf. gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein  

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. Hasselfeldt Fle-

dermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 2FTH oder vergleichbares) oder 

baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in 

mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist 

mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Zwergfledermaus 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar vor Durchfüh-

rung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf Quartiere von Fledermäusen 
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zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis 

von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der angebrachten Quartier-

kästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht ausschließlich nach 

unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtem-

peratur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (Schroer et al. 2019, Jin et al. 2015). 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen des Jagdreviers und einem erheblichen Verlust von Leitstrukturen ist nicht zu rechnen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..D..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Mittelgroße einheimische Fledermausart. Vom Abendsegler ist er neben der geringeren Größe auch durch die zwei-

farbigen Haare (Basis schwarzbraun, Spitzen rot- bzw. gelbbraun) zu unterscheiden. 

Nahrung 

Größtenteils Nachtfalter, aber auch Dipteren, Köcherfliegen und Käfer. Sehr schneller, meist geradliniger Flug. Im 

Spätherbst Jagd auch am späten Nachmittag. 

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Wälder und Offenland, dabei dicht über oder unter Baumkronen oder entlang von Wald-

wegen und Schneisen; auch über Gewässern und um Straßenlampen. Jagdgebiete in Ent-

fernungen bis zu 17 km zum Quartier; rascher Wechsel der Jagdgebiete  

Sommerquartier natürliche Baumhöhlen oder -spalten, zum Teil in großer Höhe; seltener an Gebäuden. 

Männchenkolonien von bis zu 12 Tieren möglich 

Wochenstube meist natürliche Baumhöhlen oder -spalten. 20-50 Tiere 

Winterquartier in Baumhöhlen und an Gebäuden 

Info Wechsel der Einzelquartiere und Wochenstuben zwischen bis zu 50 Quartieren. In Quar-

tieren manchmal vergesellschaftet mit diversen anderen Baumfledermäusen 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 

Ankunft Sommerquartiere Mitte bis Ende März 

Abzug Sommerquartiere Anfang September bis Ende Oktober 

Wanderung oft 400 – 1100 km in Südwest-Nordost-Richtung 

Info Männchen verbleiben teilweise in Durchzugs- und Wintergebieten 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: Weite Teile Mittel- und Südeuropas, England und Irland; vereinzelt in Skandinavien. Östlich bis nach Asien 

verbreitet. Für Deutschland aus den meisten Bundesländern Wochenstuben-Nachweise. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - schlecht (Eionet 2013-2018) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-

richt 2019) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019). Aktuell er-

stellte Verbreitungskarte umfasst 22 Wochenstuben- und acht Reproduktionsorte für Hessen mit deutlichem Schwer-

punkt in Mittel- und Südhessen (Taunus, Rhein-Main-Tiefland, Lahntal). Winterquartiere bisher in Hessen nicht nach-

gewiesen (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

2016: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Der Kleinabendsegler wurde sporadisch im Plangebiet festgestellt. Eine erhebliche Verschlechterung der Habitatvo-

raussetzungen kann ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs möglich (vgl. Kap. 

2.1.4.2 Ergebnis).  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die ökologische Funktion wird ggf. gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein  

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. Hasselfeldt Fle-

dermauslanghöhle mit dreifacher Vorderwand 14mm oder Schwegler Fledermaushöhle 2F (universell) oder ver-

gleichbares) oder baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind an einer geeigneten unbe-

leuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Der 

genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig 

zu pflegen.  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar vor Durchfüh-

rung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf Quartiere von Fledermäusen 
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zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis 

von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der angebrachten Quartier-

kästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht ausschließlich nach 

unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtem-

peratur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (Schroer et al. 2019, Jin et al. 2015). 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen des Jagdreviers und einem erheblichen Verlust von Leitstrukturen ist nicht zu rechnen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..           RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Eine der kleinsten einheimischen Fledermäuse. Von der neu entdeckten Zwergfledermausart, der Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygmaeus), unterscheidet sie sich neben kleinen morphologischen Unterschieden (z.B. Penisfarbe), vor 

allem durch die mittlere Ruffrequenz von 45 kHz (Mückenfledermaus: 55 kHz). 

Nahrung 

Generalist; vorwiegend kleine Insekten wie Mücken oder Kleinschmetterlinge. Beutefang im wendigen, kurvenrei-

chen Flug. Oft Patrouille linearer Strukturen. Häufig an Straßenlaternen zu finden. 

Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Siedlungsbereich, Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen. Jagd auch über Ge-

wässern  

Sommerquartier Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden; auch Felsspalten und hinter Baumrinde 

Wochenstube Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden. Meist 50-100, selten 250 Tiere 

Winterquartier Mehrere hundert in Felsspalten, unterirdischen Höhlen und (auch vereinzelt) in Gebäuden; 

bis zu 50000 in Schloss- und Burgkellern in Massenquartieren möglich 

Info Wochenstubenkolonien wechseln durchschnittlich alle 12 Tage ihr Quartier 

Jahresrhythmus 

Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 

Ankunft Sommerquartiere Ab Anfang März 

Abzug Sommerquartiere Oktober bis November 

Wanderung SQ liegen im Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier 

Info Schwärmen an großen Winterquartieren von Mai bis September, v.a. August. 

Regelmäßig Invasion in leerstehende Gebäude oder Wohnungen hauptsächlich 

durch Jungtiere auf dem Weg zum Winterquartier 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: Ganz Europa mit Ausnahme weiter Teile Skandinaviens. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-

2018) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Häufigste Fledermausart Hes-

sens. Bestand Landkreis Marburg-Biedenkopf knapp 120.000 adulte Tiere. Einzige Fledermausart, bei der momentan 

keine flächige Gefährdung anzunehmen ist (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

2010: nachgewiesen, mit Betroffenheit, mit Maßnahmenempfehlung, Maßnahmen nicht umgesetzt. 

2020: nachgewiesen, mit Betroffenheit 

Jagdgebiete und Transferraum: 

Die Zwergfledermaus wurde regelmäßig jagend im gesamten Plangebiet festgestellt. Transferrouten sind anzuneh-

men. Durch die vorliegende Planung mit großen Grünflächen und einem Erhalt der anzunehmenden Transferrouten 

kann eine erhebliche Verschlechterung der Habitatvoraussetzungen ausgeschlossen werden. 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben: 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen sind Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs möglich. Eine an-

haltende Betroffenheit ist anzunehmen. Die Notwendigkeit der Vermeidungsmaßnahmen bleibt daher bestehen (vgl. 

Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die ökologische Funktion wird ggf. gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein  

• Anbringung von drei geeigneten Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. Hasselfeldt Fle-

dermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 2FTH oder vergleichbares) oder 

baulich vergleichbare Modelle anderer Anbieter). Die Kästen sind an einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in 

mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Der genaue Standort ist 

mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.  

Die Maßnahme deckt die Erfordernisse für folgende weitere Arten adäquat mit ab: Breitflügelfledermaus 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Geltungsbereich konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die 

geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 

durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein  
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• Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar vor Durchfüh-

rung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf Quartiere von Fledermäusen 

zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis 

von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde.  

• Eine direkte Beleuchtung von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden sowie der angebrachten Quartier-

kästen ist zu vermeiden.  

• Es sind nur voll abgeschirmte Leuchten (besonders Wandleuchten) einzusetzen, die das Licht ausschließlich nach 

unten abstrahlen (“down-lights“). 

• Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtem-

peratur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (Schroer et al. 2019, Jin et al. 2015). 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen des Jagdreviers und einem erheblichen Verlust von Leitstrukturen ist nicht zu rechnen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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